Hansestadt LUBECK 4

NIEDERSCHRIFT
(6ffentlicher Teil)
5. Sitzung des Schul- und Sportausschusses (als gemeinsame
Sitzung mit dem Jugendhilfeausschuss)

Sitzungstermin: Donnerstag, 21.02.2019

Sitzungsbeginn: 16:08 Uhr

Sitzungsende: 19:22 Uhr

Sitzungsort: Grol3e Borse, Rathaus, 23539 Liibeck

Anwesende Mitglieder

Vorsitz

André Kleyer- BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN ‘

Mitglieder aus der Burgerschaft

Jorg Haltermann- SPD ‘

stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.BU.

Frauke Drewitz- BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN

Helmut Nolck- Die Unabhangigen

Sonja Schroeter- AfD

Hauke Wegner- CDU

Philip Brozio- SPD

Gllcan Kara- SPD

Stellvertreter

Siegfried Grohmann- CDU Vertretung fiir: Frau Claudia
Treumann-Greiff

Daniel Kerlin- FDP Vertretung fiir: Herrn Thomas
Rathcke

Kevin Kleinert- CDU Vertretung fur: Frau Dagmar Hilde-
brand

Yvonne Kintzel- Die Linke Vertretung fir: Frau Katjana Zunft

Georg Schopenhauer- SPD Vertretung fiir: Herrn Jérn Puhle

Andreas Schulze- BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN Vertretung fiir: Frau Jana Borchers

Katja Mentz- FREIE WAHLER & GAL Vertretung fur: Frau Kristina Aberle

Verwaltung

Senatorin Kathrin Weiher- FB 4 - Kultur und Bildung

Friedrich Thorn- 4.401 Schule und Sport

Aiko Wagner- 4.040 Fachbereichscontrolling FB 4

Antje Luck-
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Petra Albrecht- Jugendhilfeplanung

Renate Heidig- Jugendhilfeplanung

Nicole Maas- 4.401 Schule und Sport

Sonja Rieper- 4.401 Schule und Sport

Christiane Wiebe- 4.403 Volkshochschule Lubeck

Protokollfihrung

Dennis Meier-

Gaste

Claudia Berndt- - Geschéftsleitung IN VIA Libeck e.V.

Ciulla Calogero- Integrationslotse im Sport

Barbara Thomas- - Leitung OGS Muhlenweg-Schule

Sonstige Personen

Christoph Baldy- Die Unabhangigen

Jose Maria Bernet- Lubecker Jugendring

Kai Daut- Elternbeirat

Wiebke Hartmann- stellv. Schulleiterin Hanse-Schule

Dagmar Hildebrand- Jugendhilfeausschuss

Renate Junghans- 4.510 Familienhilfen / Jugendamt

Lukas Leitner- Vertretung der Jugend

Jorn Puhle- Jugendhilfeausschussvorsitzender

Juleka Schulte - Ostermann- Stadtelternvertretung

Christian Weise- Kreiselternvertretung

Entschuldigte Mitglieder

Mitglieder aus der Birgerschaft

Jana Borchers- BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN - entschuldigt
Dagmar Hildebrand- CDU - entschuldigt
Jorn Puhle- SPD - entschuldigt
Thomas Rathcke- FDP - entschuldigt
Claudia Treumann-Greiff- CDU - entschuldigt
Katjana Zunft- Die Linke - entschuldigt
stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.BU.
Kristina Aberle- FREIE WAHLER & GAL - entschuldigt
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Tagesordnung:

Offentlicher Teil:

1. Eroffnung / Begrif3ung / Feststellung der Tagesordnung

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.01.2019

3. Anfragen / Antworten / Mitteilungen

3.1. Mitteilungen der Verwaltung

3.1.1. | Offentlichkeitsarbeit der Trager

3.1.2. | Aktueller Stand des Projekts ,Schuler*innen-Haushalt 2018/19"

3.1.3. | Information zum Bundesprogramm ,Pro Kindertagespflege*

3.1.4. | Bericht der Landesregierung zur Schulassistenz

3.1.5. | Schulstatistik 2018/2019, hier: Korrektur der Schilerinnenzahlen der Ema-
nuel-Geibel-Schule

3.1.6. | Vorstellung des Haushalts beim Stadtschilerparlament

3.1.7. | Digitalpakt - Information tUber aktuellen Kompromiss zwischen Bund und
Lander

3.2. Anfrage AM Yvonne Kuntzel (DIE LINKE): Bildungsfonds Hansestadt
Lubeck
Vorlage: VO/2019/07051

3.3. Anfrage des AM Kristina Aberle und AM Daniel Kerlin: zum Raumbedarf bei
der Schulkinderbetreuung
Vorlage: VO/2019/07139

3.4. Anfrage des AM Daniel Kerlin (FDP) zur Konkretisierung der Angaben der
Schulstatistik
Vorlage: VO/2019/07233

4. Berichte

4.1. Erweiterung von Schulsozialarbeit an Grundschulen
Vorlage: VO/2018/06751

4.1.1. | Puhle (SPD): Erweiterung von Schulsozialarbeit an Grundschulen zu
V0O/2018/06751
Vorlage: VO/2019/07234

4.2. mundlicher Bericht betr. Ganztag an Schule - Grundlagen, Strukturen, Pla-
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nungen sowie Vorstellung am Beispiel des Ganztagsangebots der Mihlen-
weg-Schule

5. Beschlussvorlagen

5.1. Projektfreigabe zur Umsetzung der Modernisierung und Neuausstattung von
einem naturwissenschaftlichen Unterrichtsraum in der Ernestinenschule
tber 175.000,00 Euro
Vorlage: VO/2018/06945

5.2. Spendenannahme einer Geldspende der Possehl-Stiftung von bis zu
600.000,00 Euro fur die Fortfhrung des Angebotes "Deutsch fir alle -
Sprachfdrderung fir Geflichtete in Lubeck" in den Jahren 2019 und 2020
Vorlage: VO/2019/07035

6. Uberweisungsauftrage aus der Blrgerschaft

7. Antrage von Ausschussmitgliedern

7.1. AMer Puhle (SPD), Hildebrand (CDU), Kiintzel (DieLinke) & Berner
(DieGrunen): Kommunalpolitisches Praktikum ausbauen
Vorlage: VO/2019/07106

7.2. Austauschantrag zu VO/2019/07134: Antrag des AM Daniel Kerlin (FDP)
und des AM Kristina Aberle (FW/GAL): Raumbedarf "Ganztag an Schule”
neu definieren
Vorlage: VO/2019/07141

8. Verschiedenes

8.1. Informationstag zur Europawahl am 08. Mai

8.2. Europawahl 2019 - Werbung von Erstwahlern

8.3. Information und Einladung zum Forum Schilerdemokratie

14. Bekanntgabe der im nicht 6ffentlichen Teil gefassten Beschlisse
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Offentlicher Teil:

zul Ero6ffnung / BegrifBung / Feststellung der Tagesordnung

Der Vorsitzende er6ffnet die 5. Sitzung des Schul- und Sportausschusses, die in Anwesen-
heit des Jugendhilfeausschuss stattfindet, begrifit die Anwesenden und stellt die Beschluss-
fahigkeit fest.

Der Vorsitzende verpflichtet die stellv. birgerlichen Ausschussmitglieder Frau Mentz, Frau
Drewitz und Herrn Schulze per Handschlag mit den Worten: ,,Ich verpflichte Sie auf die ge-
wissenhafte Erflllung lhrer Obliegenheiten, weise auf die Rechte und Pflichten nach der
Gemeindeordnung hin und fihre Sie hiermit in lhr Amt ein.*

Der Vorsitzende erlautert kurz den Ablauf der Sitzung. Die Verwaltung schlagt diesbezlglich
vor, zunéchst die formalen Tagesordnungspunkte 1 und 2 sowie die Anfragen der AM fir
beide Ausschiisse zu behandeln und im Anschluss die mit dem Jugendhilfeausschuss ge-
meinsamen Tagesordnungspunkte 3.1, 4, 7.1 und 8.1 en bloc zu beraten. AufRerdem schlagt
die Verwaltung vor, die Tagesordnungspunkte 4.2 mindlicher Bericht betr. Ganztag an
Schule und 4.2.1 Vorstellung am Beispiel des Ganztagsangebots der Miihlenweg-Schule als
TOP 4.2 zusammenzufassen.

Der Ausschuss ist damit einstimmig einverstanden.
Auf Nachfrage des Vorsitzenden werden keine weiteren Anderungswiinsche zur Tagesord-

nung vorgetragen.

Damit ist die Tagesordnung einstimmig
festgestellt.

zZu 2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.01.2019

Auf Nachfrage des Vorsitzenden gibt es keine Anmerkungen zur Niederschrift.

Der Ausschuss stellt die Niederschrift
einschliellich des nichtoffentlichen Teils
einstimmig fest.

Zu 3 Anfragen / Antworten / Mitteilungen
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zu 3.1 Mitteilungen der Verwaltung

zu 3.1.1 Offentlichkeitsarbeit der Trager

Frau Weiher leitet zu dem Thema ein. In der 6ffentlichen Wahrnehmung, insbesondere auch
in der oOffentlichen Diskussion tber die Planung und Forderung von Angeboten fir Kinder
und Jugendliche, wird haufig nicht deutlich, dass deren Forderung zu grof3en Teilen durch
die Hansestadt Libeck erfolgt. Daher hat die Verwaltung im Méarz letzten Jahres die Trager
der Jugendhilfe und von Angeboten in der Schulkindbetreuung an die Vereinbarungen aus
den Budget — bzw. Fordervertragen zur Offentlichkeitsarbeit erinnert und eine Abfrage dazu
gestartet.

Frau Albrecht berichtet, dass die Offentlichkeitsarbeit bisher sehr unterschieqnch geschah,
das Logo aber allen durchaus bekannt sei. Als Ergebnis teilt sie mit, dass die Offentlichkeits-
arbeit nun lauft, Ausnahmen werden nachziehen und man sei mit dem Ergebnis zufrieden.

zu 3.1.2 Aktueller Stand des Projekts ,,Schiilerinnen-Haushalt 2018/19“

Frau Weiher fasst kurz zusammen, dass man grundsatzlich den Wunsch hatte, die Schile-
rinnen mehr mit einzubeziehen. Die Liibecker Schulen bekamen im September 2018 Einla-
dungen und konnten dem Bereich Schule und Sport bis 21. Dezember 2018 ihr Interesse
melden, an dem Projekt teilzunehmen. Unter den Interessierten sollte pro Schulart eine
Schule per Losverfahren ausgewahlt werden. Da sich bis zur Frist nur neun Schulen ange-
meldet hatten, wurde beschlossen, alle teilnehmen zu lassen (Dafur wurde das Budget an-
gepasst und von 5.000 auf 9.000 EUR erhoht). Die Zusagen sind Ende Januar 2019 ver-
schickt worden.

Herr Bernet wollte die Initiative zu der Thematik auf Seiten des Jugendringes klargestellt
wissen und dullerte das Interesse daran, wie die Ausschreibung an die Schulen erfolgt sei,
sowie den Wunsch, bei der Umsetzung beteiligt zu werden.

Fragen von Herrn Leitner und Frau Mentz zur Evaluation des Modellprojekts sowie von Frau
Hildebrandt zur Beteiligung der Gymnasien beantworten Frau Weiher und Herr Thorn.

Herr Thorn fugte hinzu, dass eine Evaluation des Projekts im Herbst 2019 geplant sei und
die Ergebnisse in den Ausschiissen vorgestellt werden.

Herr Schopenhauer bat zudem darum, die Ausschreibung an die Schulen dem Protokoll zu-
zufiigen, was Herr Thorn bestétigte (siehe Anlage 1).
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zu 3.1.3 Information zum Bundesprogramm ,,Pro Kindertagespflege“

Frau Weiher berichtet, dass die Hansestadt Libeck sich aktuell um das Bundesprogramm
,ProKindertagespflege® bewirbt. Das Bundesprogramm ist sowohl eine Fortfihrung des aus-
gelaufenen Bundesprogramms ,Qualitatshandbuch Kindertagespflege®, es férdert aber auch
die Bearbeitung weiterer Themenfelder wie z.B. ,Vertretungsmodelle“ oder ,Fachkraftege-
winnung und —bildung“. Man rechne sich gute Chancen auf einen Zuschlag aus.

zu 3.1.4 Bericht der Landesregierung zur Schulassistenz

Frau Weiher berichtet dazu. Zur Information der Ausschiisse wird der Bericht der Landesre-
gierung zur Umsetzung der Schulassistenz vom 21.12.2018 dem Protokoll angefiigt (siehe
Anlage 2). Die Befassung im Landtag erfolgte in der ersten Sitzungswoche im Januar 2019.
Die schulische Assistenz, die vom Land Schleswig-Holstein finanziert wird, ist ab dem Schul-
jahr 2015/16 in SH fir die Grundschulen eingefuhrt worden. Die Mittel der schulischen Assis-
tenz fur Libeck flieBen dabei in den I-Pool, der in dem Bericht entsprechend ausfuhrlich er-
wahnt ist.

zu 3.1.5 Schulstatistik 2018/2019, hier: Korrektur der Schillerinnenzahlen der Emanuel-
Geibel-Schule

Frau Weiher berichtet, dass die Schilerinnenzahlen der Emanuel-Geibel-Schule in Klasse 5
bis 8 um insgesamt 11 Schulerlnnen korrigiert werden mussten. Sie verwies darauf, dass die
aktuelle Statistik unter http://bildung.luebeck.de/bildungsplanung/bildungsmonitoring-und-
planung/bildungsmonitoring/index.html zu finden ist.

zu 3.1.6 Vorstellung des Haushalts beim Stadtschilerparlament

Frau Weiher berichtet, dass der Bereich Schule und Sport die Kommunikation mit dem
Stadtschilerparlament intensiviert habe. Auf Einladung des Bereichs erschien am
24.01.2019 Herr Lukas Leitner, Vertreter des Stadtschilerparlaments, um sich tber den
Haushalt 2019 des Bereichs Schule und Sport zu informieren. Vom Bereich Schule und
Sport nahmen Herr Thorn, Herr Borchardt und Frau Wussow an dem Gespréach teil.
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zu 3.1.7 Digitalpakt - Information Uber aktuellen Kompromiss zwischen Bund und Lan-
der

Herr Thorn berichtet, dass die Lander und der Bund sich wohl auf den lang erwarteten Digi-
talpakt geeinigt haben. Der Minister rechnet mit 170 Mio. Euro fir Schleswig-Holstein, was
knapp 500 Euro je Schiler bedeutet.

Die Lander und der Bund befinden sich derzeitig in der Abstimmung einer Verwaltungsver-
einbarung. Zu den Bedingungen fiihrt Herr Thorn aus, dass das Land oder die Schultrager
dazu nochmal 10 % dazugeben missen. Eine rickwirkende Finanzierung oder Finanzierung
von Personalkosten wird es hierbei nicht geben. Des Weiteren wird es voraussichtlich fur die
Schultrager nur die Mdglichkeit geben, 20% davon in Endgerate zu investieren.

Herr Thorn geht davon aus, dass diese Mittel nicht vor der Sommerpause flieRen werden,
zumal die Schultrager einen konkreten Medienentwicklungsplan einschlie3lich einzelner Me-
dienentwicklungsplanen der jeweiligen Schulen als Vorlauf vorlegen missen.

Die Frage von Herrn Haltermann, wie er sich als Schulleiter hinsichtlich der anstehenden
Beschaffung von EDV-Hardware verhalten solle, beantwortet Herr Thorn.

AbschlieRend erwéhnt Herr Thorn noch, dass das Thema WLAN fast abgeschlossen sei und

dies als positiv zu betrachten ist.

Der Ausschuss nimmt die Mitteilungen
der Verwaltung zur Kenntnis.

zu 3.2 Anfrage AM Yvonne Kuntzel (DIE LINKE): Bildungsfonds Hansestadt Libeck
Vorlage: VO/2019/07051

Der Vorsitzende teilt mit, dass eine Beantwortung der Anfrage zur kommenden Sitzung er-
folge.

Der Ausschuss nimmt die Anfrage zur Kenntnis.

zu 3.3 Anfrage des AM Kristina Aberle und AM Daniel Kerlin: zum Raumbedarf bei
der Schulkinderbetreuung
Vorlage: VO/2019/07139

Der Vorsitzende teilt mit, dass eine Beantwortung der Anfrage zu einer der kommenden Sit-
zungen erfolge.

Der Ausschuss nimmt die Anfrage zur Kenntnis.
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zu 3.4 Anfrage des AM Daniel Kerlin (FDP) zur Konkretisierung der Angaben der
Schulstatistik
Vorlage: VO/2019/07233

Der Vorsitzende teilt mit, dass eine Beantwortung der Anfrage zu einer der kommenden Sit-
zungen erfolge.

Der Ausschuss nimmt die Anfrage zur Kenntnis.

zu 4 Berichte

zu4.l Erweiterung von Schulsozialarbeit an Grundschulen
Vorlage: VO/2018/06751

Frau Schulte-Ostermann zitiert aus der Bedarfsanalyse des Berichts und spricht sich dafir
aus, zum nachsten Haushalt weitere Stellenneuschaffungen anzumelden.

Herr Puhle verweist in diesem Zusammenhang auf seinen Antrag unter TOP 4.1.1.

Dazu sprechen Frau Maas sowie Frau Weiher, die darauf hinweist, dass die Standorte un-
terschiedliche Bedarfe an Schulsozialarbeit haben und dass im Rahmen einer Umschichtung
von Projektmitteln bereits eine konstante Versorgung mit Schulsozialarbeit gelungen sei.

Herr Baldy vergleicht die Situation mit Kiel und stellt eine Frage zur Projektmittelnutzung, die
Herr Thorn beantwortet. Ein Vergleich mit Kiel sei aus seiner Sicht aber schwer mdglich, da
in Kiel wesentlich mehr Mittel zur Verfiigung gestellt werden.

Nachfragen von Herrn Weise hinsichtlich der derzeitigen Arbeitsauslastung der Schulsozial-
arbeiterlnnen sowie hinsichtlich mdglicher Auswirkungen des geplanten Ausbaus der
Schulsozialarbeit auf die Arbeitsbelastung der Mitarbeiterinnen des Jugendamtes beantwor-
ten Frau Maas und Frau Junghans, die die gute Zusammenarbeit der Bereiche und das funk-
tionierende Meldesystem betont.

Frau Hildebrandt spricht sich dafir aus, bei der Verteilung der Schulsozialarbeit eine gewisse
Flexibilitat zu erhalten.

Auf Nachfrage von Frau Drewitz berichtet Frau Maas, dass bisher auch noch keine Probleme
bei der Stellenbesetzung aufkamen, trotz sinkender Bewerberinnenzahlen. Hier sei man be-
miht, die Stellen attraktiver zu gestalten (z.B. Fortbildungsangebote) und man sei flexibel in
der Gestaltung der Stellen als Teilzeit- oder Vollzeitstellen.

Frau Weiher verweist auf die bestehenden Hilfenetze in Libeck, um zeitnah auf Probleme
reagieren zu kénnen.

Dazu sprechen der anwesende Vertreter des Behindertenrats, Frau Schroter und Herr Puhle,
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der der Verwaltung seine Anerkennung fir das im Rahmen des Ausbaus der Schulsozialar-
beit bereits Erreichte ausspricht.

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

zu 4.1.1 Puhle (SPD): Erweiterung von Schulsozialarbeit an Grundschulen zu
V0/2018/06751
Vorlage: VO/2019/07234

Herr Puhle begriindet seinen Antrag.
Auf Nachfrage des Vorsitzenden gibt es keine weiteren Wortmeldungen.

Daraufhin lasst der Vorsitzende Uber den Antrag abstimmen.

Antrag:
Der Burgermeister wird gebeten einen Bericht bis zur diesjahrigen Sommerpause zu erarbei-
ten in dem der weitere Bedarf an Schulsozialarbeit sowie die realistische Umsetzung aufge-
fuhrt werden.
Es wird konkret auf folgende Fragestellungen eingegangen:
1. Wieviel Personalstellen sind aus fachlicher Sicht in Lubeck zuséatzlich notwendig?
2. Welche Standorte sind betroffen?
3. Wie ist die fachliche Einschatzung zur Gewinnung von Fachkraften pro Jahr?
4. Wie kdnnte eine mogliche Zielsetzung aussehen um den vorhandenen Bedarf in Stu-
fen umzusetzen?
» Beispielsweise: Stufe 1: Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe / Stufe 2:
Grundschulen und Forderzentren / Stufe 3: Gymnasien
» Hierbei ist die Fragestellung 3 sowie eine mdgliche Fluktuation sowie der Ein-
tritt in den Ruhestand zu berlicksichtigen.

5. Wie stellt sich die Situation bei der KEH und bei den Berufsschulen dar?

Der Ausschuss entscheidet mit 15 Ja-Stimmen
einstimmig gemaf Antrag.

zu 4.2 mundlicher Bericht betr. Ganztag an Schule - Grundlagen, Strukturen, Planun-
gen sowie Vorstellung am Beispiel des Ganztagsangebots der Mihlenweg-
Schule

Frau Weiher leitet in das Thema ein und bemerkt dazu, dass der Ganztag an Schule eine
wunderbare freiwillige und gute Leistung der Hansestadt Libeck sei. Aufgrund der einflie-
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Renden Jugendhilfe-Mittel beriihre der Ganztag an Schule den Schul- und Sportausschuss
sowie auch den Jugendhilfeausschuss. Der geplante Ausbau des Ganztag an Schule und
damit ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung fir Grundschulkinder sei eine Landesauf-
gabe, wie auch in dem umverteilten Artikel aus Stadtetag aktuell 1/2019 deutlich werde.

Frau Rieper stellt anhand einer Prasentation die aktuelle Situation und die weiteren Planun-
gen und Zielsetzungen zum ,,Ganztag an Schule® vor (siehe Anlage 3).

Frau Weiher erganzt, dass hinsichtlich der Gestaltung der Schulhéfe geplant sei, im Rahmen
einer fachbereichstibergreifenden Arbeitsgruppe einen neuen Standard zu entwickeln. Nach-
fragen von Frau Mentz und Herrn Leitner beantwortet Frau Weiher.

Frau Rieper sagt dem Vertreter des Behindertenrats zu, dass Thema noch einmal direkt im
Behindertenrat vorzustellen.

AnschlieRend stellen Frau Berndt und Frau Thomas anhand einer Prasentation den Ganztag
an Schule am Beispiel des ,,Schilertreff Mihlenweg-Schule“ vor (siehe Anlagen 4 und 5).

Frau Rieper stellt kurz den Ganztag im Sek1-Bereich vor.

Eine Frage von Frau Hildebrandt zu Wartelisten und Auswabhlkriterien bei der Auswahl der
Kinder sowie eine weitere Frage von Frau Schulte-Ostermann zur Betreuung wahrend der
Ferienzeit beantwortet Frau Berndt.

Frau Reichel ergadnzt zum Ganztag im Sekl-Bereich, dass ab dem 7./8. Jahrgang weniger
Nachfrage bestehe und wiinsche sich eine Erérterung, ob hier sinnvoller in den Ganztag
oder in freie Angebote fir die Kinder und Jugendlichen investiert werden solle.

Frau Schulte-Ostermann fragt, von welchen Fachkraften der Ganztag plus (Frihbetreuung)
durchgefuhrt wird. Frau Berndt berichtet, dass die Friuhbetreuung gemeinsam von allen
Fachkraften durchgefihrt wirde.

Herr Puhle fasst abschlieRend die Beweggriinde fir die Zusammenarbeit der beiden Aus-
schisse zusammen und nennt dabei Kita, Tagespflege und Schulkindbetreuung.

Man wolle den heutigen Tag nutzen, um das Thema gemeinsam auf den Weg zu bringen.
Eine Aufgabe soll dabei die Schaffung von Beteiligungsformen sein.

Frau Albrecht referiert kurz zum Thema ,,Aufwachsen in Libeck".

Fragestellungen, die It. Frau Albrecht zu behandeln sind: Ausstattung der Angebote, Kinder
missen sich wohl fiihlen und das Personal soll unter den Rahmenbedingungen und Anforde-
rungen, die die Verwaltung an die Betreuungseinrichtung stellt, gut arbeiten kénnen.
AnschlieRend lasst Herr Puhle dariber abstimmen, diese Thematik gemeinsam im néchsten

Haushaltsjahr angehen zu wollen, da der aktuelle Haushaltsplan zu kurzfristig wéare. Hier ist
das Meinungsbild einstimmig dafiir und soll in der Niederschrift festgehalten werden.

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

zu 5 Beschlussvorlagen
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zu 5.1 Projektfreigabe zur Umsetzung der Modernisierung und Neuausstattung von
einem naturwissenschaftlichen Unterrichtsraum in der Ernestinenschule lber
175.000,00 Euro
Vorlage: VO/2018/06945

Auf Nachfrage des Vorsitzenden gibt es keine Wortmeldungen.
Daraufhin lasst der Vorsitzende Uber den Beschlussvorschlag abstimmen:

Beschlussvorschlag:
Die Freigabe des Projektes zur Umsetzung der Modernisierung und Neuausstattung des
naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumes in der Ernestinenschule wird erteilt.

Der Ausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss
mit 15 Ja-Stimmen einstimmig gemalf
Beschlussvorschlag zu beschliel3en.

zu 5.2 Spendenannahme einer Geldspende der Possehl-Stiftung von bis zu
600.000,00 Euro fur die Fortfihrung des Angebotes "Deutsch fiir alle - Sprach-
forderung fur Geflichtete in Lubeck" in den Jahren 2019 und 2020
Vorlage: VO/2019/07035

Auf Nachfrage des Vorsitzenden gibt es keine Wortmeldungen.

Daraufhin lasst der Vorsitzende Uber den Beschlussvorschlag abstimmen:

Beschlussvorschlag:

Die Geldspende der Possehl-Stiftung tber bis zu 600.000,00 Euro fir die Fortfihrung des
Angebotes "Deutsch fir alle - Sprachférderung fiir Gefliichtete in Libeck" fur die Jahre 2019
und 2020 wird angenommen.

Der Ausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss
mit 15 Ja-Stimmen einstimmig gemaf
Beschlussvorschlag zu beschlieR3en.

ZU 6 Uberweisungsauftrage aus der Birgerschaft

Es liegt nichts vor.
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zu 7 Antrage von Ausschussmitgliedern

zu7.1 AMer Puhle (SPD), Hildebrand (CDU), Kiintzel (DieLinke) & Berner (DieGr-
nen): Kommunalpolitisches Praktikum ausbauen
Vorlage: VO/2019/07106

Herr Bernet stellt das ,,kommunalpolitische Praktikum® des Libecker Jugendrings vor.

Herr Bernet lasst dazu eine Konzeptskizze ,,Kommunalpolitisches Praktikum® (siehe Anlage
6) sowie einen beispielhaften Wochenplan, wie ihn der Jugendring Anfang diesen Jahres
durchgefihrt habe (siehe Anlage 7), umverteilen.

Herr Bernet fuhrt weiter aus, dass seit 2008 13 Mal3Bnahmen durchgefiihrt wurden. Der Libe-
cker Jugendring begriRe eine Ausdehnung dieser MaRnahme im Rahmen der Mdglichkei-
ten.

Herr Baldy fragt nach, ob ein Betrag in Ho6he von 900 Euro je Projektwoche realistisch sei.
Herr Bernet teilt mit, dass er zuversichtlich sei, dass der Betrag die Honorare und Aufwands-
entschadigungen abdecke. Frau Weiher regt an, das Gesprach mit den Schulraten zu su-
chen, um in eine inhaltliche Abstimmung der Lehrplane zu kommen.

Frau Weiher spricht dazu und weist darauf hin, dass anlasslich des diesjahrigen Jahres der
politischen Bildung Fordermoglichkeiten durch das Bundesministerium gepruft werden soll-
ten.

Frau Hartmann wird vom Ausschuss das Wort erteilt. Sie fragt, wie der Ablauf und der Zeit-
rahmen des Kommunalpolitischen Praktikums im Schuljahr 2019/20 geplant sei.

Herr Bernet fuhrt aus, dass die Schulen sich bewerben kdénnen, um im Zeitrahmen des
Schuljahres 2019/20 direkt im Rathaus Projektwochen durchfiihren zu kdnnen.

Herrn Daut (Elternbeiratsvorsitzender der Grundschule) wird vom Ausschuss das Wort er-
teilt. Die Nachfrage von Herrn Daut beantwortet Herr Bernet.

AnschlieRend stimmt der Jugendhilfeausschuss tber den vorliegenden Antrag ab.

zu 7.2 Austauschantrag zu VO/2019/07134: Antrag des AM Daniel Kerlin (FDP) und
des AM Kristina Aberle (FW/GAL): Raumbedarf "Ganztag an Schule" neu defi-
nieren
Vorlage: VO/2019/07141
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Herr Kerlin erlautert den Hintergrund des Antrags.
Auf Nachfrage des Vorsitzenden gibt es keine Wortmeldungen.

Daraufhin lasst der Vorsitzende Uber den Antrag abstimmen:

Antrag:

Der Burgermeister wird gebeten, den Raumbedarf von "Ganztag an Schule" aus padagogi-
schen Grinden neu zu definieren.

Diese Festlegung soll bis zur Verabschiedung des nachsten Haushaltes erarbeitet und vom
Jugendhilfe- sowie Schul- und Sportausschuss beraten werden.

Der Ausschuss beschlief3t bei 15 Ja-Stimmen
einstimmig gemaf Antrag.

Zu 8 Verschiedenes

zu 8.1 Informationstag zur Europawahl am 08. Mai

Herr Leitner berichtet Uber die Veranstaltung am 8.Mai 2019 anlasslich der Europawahlen in
der MuK.

zu 8.2 Europawahl 2019 - Werbung von Erstwéahlern

Ein Vertreter des Lubecker Jugendrings informiert Uber die Werbung und den Einsatz von
Erstwahlern/ Erstwahlerinnen als Wahlhelferinnen. Hierzu kénnen sich interessierte auf der
Seite www.erstwahlhelfer.de unter der Rubrik Schleswig-Holstein anmelden und tieferge-
hend informieren.

zu 8.3 Information und Einladung zum Forum Schilerdemokratie

Herr Leitner informiert Uber das Forum ,,Schilerdemokratie und ladt stellvertretend fir das
Stadtschilerparlament alle Anwesenden zu einem Besuch ein.
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http://www.erstwahlhelfer.de/

Der Vorsitzende teilt mit, dass der nichttffentliche Teil entféllt und schlie3t die Sitzung um
19:22 Uhr.

zu 14 Bekanntgabe der im nicht 6ffentlichen Teil gefassten Beschllisse

Entfallt.

Libeck, den 18. Marz 2019

André Kleyer Dennis Meier
Vorsitzende/r Protokollfiihrung
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4 - Kultur und Bildung

4.401 - Schule und Sport Auskunft: Lena Ahlborn-Ritter
Tel.: 5110
Zeichen: 401.26.241 e-mail: lena.ahlborn-ritter@luebeck.de

An die Grundschulen, Férderzentren,
Gemeinschaftsschulen, Gymnasien
und Berufsbildenden Schulen

der Hansestadt Liibeck

Lubeck, den 27.9.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Hansestadt Lubeck mdchte die politische Bildung von Kindern und Jugendlichen beférdern und
sucht interessierte Schulen, die im 2. Halbjahr 2018/19 ein demokratisches Beteiligungsprojekt
durchfiihren méchten.

Unter der Bezeichnung ,,SchUIer*innenhaushalt 2018/19" sind alle Schilerinnen

und Schuler gefragt, Vorschlage zur Verbesserung ihrer Schule zu machen und dartber
abzustimmen! Unter allen Interessenten wird eine Schule pro Schulart ausgelost. Fir die
Umsetzung stellt der Bereich Schule und Sport 1000 Euro pro ausgeloster Schule zur Verfigung.

Das Verfahren ist folgendermal3en geplant:
In den Klassen werden Ideen entwickelt und die besten Vorschlage abgestimmt.

Die ausgewahlten Ideen werden in der Schule beworben, z.B. durch Plakate oder
Prasentation im Rahmen einer ,Wahlkampfveranstaltung"“.

3. Die Schiulerlnnen stimmen Uber die Vorschlage ab (z.B. per schulweiter geheimer Wahl oder
in den einzelnen Klassen im Klassenrat).

4. Die Gewinneridee/n werden umgesetzt (z.B. durch eine Schiler*innen-AG oder im Rahmen
eines Projektes).

Interessierte Schulen melden sich bis 21. Dezember 2018 bei lena.ahlborn-ritter@luebeck.de.

Nahere Informationen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Konzept, welches am 7.Juni 2018 in
der gemeinsamen Sitzung des Schul- und Sportausschusses und Jugendhilfeausschusses
vorgestellt wurde.

Mit freundlichen GrifRen
[ L Tedes
Kathrin Weiher

Senatorin fur Kultur, Bildung, Jugend und Sport
der Hansestadt Lubeck
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Federfihrend ist das Ministerium fur Bildung, Wissenschaft und Kultur






Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/1154

Anlass

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat die Landesregierung gebeten, zur 18. Ta-
gung (23. bis 25. Januar 2019) einen schriftlichen Bericht zu den bisherigen Erfah-
rungen mit der Schulischen Assistenz und zu den Planungen fur die kiinftige Weiter-
entwicklung vorzulegen.

Dieser Bericht soll auch die vom Land sowie gegebenenfalls von den kommunalen
Schultrdgern und Dritten zur Verfligung gestellten Ressourcen darlegen, ebenso die
Zahlen der Beschaftigten, deren arbeitsrechtlichen Status, deren Bezahlung und Ein-
satzarten. Des Weiteren soll die Entwicklung der Gesprache mit den kommunalen
Schultrdgern und ihren Spitzenverbanden tber Umfang und Einsatz der Schulassis-

tenz dargestellt werden.
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1. Einleitung

Mit Wirkung zum 1. August 2015 ist mit den Kommunalen Landesverb&nden eine
Anschlussvereinbarung zum Moratorium vom November 2014 getroffen und eine
Verstandigung Uber die Einrichtung einer Schulischen Assistenz an Grundschulen
sowie Uber deren Aufgaben und Tatigkeitsfelder erzielt worden.! Damit haben die
offentlichen Grundschulen, die Ersatzschulen und die Schulen der danischen
Minderheit fur die Primarstufe ab dem Schuljahr 2015/16 eine zusatzliche syste-

mische Unterstitzung erhalten, die vom Land Schleswig-Holstein finanziert wird.

Wesentliche Aufgabe dieser Schulischen Assistenz ist es, flr alle Schilerinnen
und Schuler die Lernbedingungen zu verbessern und die Lehrkrafte im padagogi-
schen Kernbereich zu entlasten. Sie ist gezielt an den Grundschulen eingesetzt
worden, um zu Beginn der schulischen Laufbahn die systematisierten Lernpro-
zesse gut zu gestalten sowie die Herausforderungen durch heterogene Lerngrup-
pen und die inklusive Beschulung besser bewaltigen zu kénnen. Die Schulische
Assistenz fordert das Arbeits- und Sozialverhalten der Schilerinnen und Schiiler,
beugt Stérungen vor und wirkt praventiv. Sie unterstitzt grundsatzlich in den un-
terschiedlichen schulischen Kontexten, also wahrend des gesamten Schulvormit-
tags, im Klassenverband, in Kleingruppen, bei Projekten oder bei Lernen am an-
deren Ort. Es obliegt der Schule, Uber den konkreten Einsatz dieser Assistenz-

krafte zu entscheiden und bedarfsgerechte Akzente zu setzen.

1

Vgl. Anschlussvereinbarung zum Moratorium vom November 2014 zwischen Landesregierung,
Schleswig-Holsteinischem Landkreistag, Stadteverband Schleswig-Holstein und Schleswig-Holstei-
nischem Gemeindetag zur Finanzierung von Hilfen fir Schilerinnen und Schiler mit Behinderung
und/oder sonderpadagogischem Forderbedarf beim Schulbesuch vom 19.06.2015 (Anlage 1) und
Versténdigung zwischen dem Ministerium fur Schule und Berufshildung sowie dem Gemeindetag
und dem Stadteverband Schleswig-Holstein tber das Optionsmodell zur Organisation der Schuli-
schen Assistenz vom 21.05.2015 (Anlage 2).
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2. Darstellung der aufgewendeten Ressourcen
Die Schulische Assistenz wird vom Land Schleswig-Holstein finanziert und im
sog. Optionsmodell organisiert: Die Assistenzkrafte kbnnen entweder beim Schul-
trager selbst beschéftigt sein (Option 1) oder - im Auftrag des Schultragers - bei
einem freien Trager (Option 2). In diesen Fallen erstattet das Land den Anstel-
lungstragern die Kosten. An den Schulstandorten, an denen diese Losungen nicht
realisiert werden konnten, hat das Land die Anstellungstragerschaft ibernommen
(Option 3) und entsprechendes Personal beschaftigt. Die Ersatzschulen und die

Schulen der danischen Minderheit werden analog berticksichtigt.

Zur Finanzierung der Schulischen Assistenz stellt der Haushaltsgesetzgeber
schuljahrlich 13,1 Mio. € zur Verfigung; hinzukommen die Mittel, die fir den Aus-
gleich von Tariferh6hungen notwendig sind: zuletzt, im Haushaltsjahr 2018, ins-
gesamt 13,87 Mio. €.2 Dieser Betrag ist erforderlich, um den Schultragern bzw.
den von ihnen beauftragten Tragern die Personalkosten der Schulischen Assis-
tenzkrafte zu erstatten, die Entgelte der beim Land Beschaftigten zu entrichten
und die Fortbildungen der Schulischen Assistenzkréafte zu finanzieren, und zwar

im Schuljahr 2017/18 fur insgesamt 703 Schulische Assistenzkrafte.

Im Interesse einer moglichst aktuellen Darstellung sind fur diesen Bericht die
Ausgaben fur das Schuljahr 2017/18 ausgewertet worden. Die Landesmittel ver-

teilen sich danach wie folgt:

Ausgaben des Landes fur das Schuljahr 2017/18 Gesamtbetrag

Zuweisungen an die Trager offentlicher Grundschulen
(Option 1) 3.027.600 €
einschlief3lich Nachzuweisungen fir Tariferh6hungen

Zuweisungen an die freien Trager
(Option 2) 1.933.600 €
einschlief3lich Nachzuweisungen fir Tariferh6hungen

Personalausgaben fur Beschaftigte des Landes

: 7.929.400 €
(Option 3)
Zuweisungen an die Trager der Ersatzschulen 609.300 €
Ausgaben fir Fortbildung und Sachkosten 132.800 €
Gesamtausgaben des Landes 13.632.700 €

2 In den Vorjahren 2015 bis 2017 sind fir die Schulische Assistenz Landesmittel in Hohe von rd.
27,24 Mio. € verausgabt worden, im Einzelnen (jeweils gerundet, einschliellich der Kosten fur die
Fortbildung): in 2015: 1,46 Mio. €, in 2016: 12,08 Mio. €, in 2017: 13,70 Mio. £.

6
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Die Landeszuweisung fur die Option 1 und 2 von urspringlich 125 € je Grund-
schiler zum Statistikstichtag 19.09.2014 wird laufend an die jeweils malf3gebli-
chen Tarifsteigerungen angepasst. Sie hat sich im Schuljahr 2017/18 auf
138,48 € fur die offentlichen Schulen und auf 133,51 € fur die Ersatzschulen er-
hoht.® Im Einzelnen sind den Tragern nach Option 1 und 2 Personalkosten fir
insgesamt 294 Beschaftigte in Hohe von rd. 4,96 Mio. € erstattet worden: Rd.
3,03 Mio. € hiervon entfallen auf die Schultrager, weitere rd. 1,93 Mio. € auf die
Trager nach Option 2. Bei der Landeslésung (Option 3) hat sich die Stundenbe-
messung fur die einzelne Schule ebenfalls rechnerisch am Malflistab 125 € je
Schuler orientiert. Im Schuljahr 2017/18 hat das Land 343 Personen als Schuli-
sche Assistenzkrafte beschaftigt und dafir rd. 7,93 Mio. € verausgabt. Die Trager
der Ersatzschulen haben fur 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rd. 610.000 € er-

halten.

Fur die Option 1 und 2 sowie fur die Ersatzschulen und die Schulen der dani-
schen Minderheit werden die erforderlichen Mittel schuljahrlich beim Land bean-
tragt. Nach Ablauf des Schuljahres sind ein Verwendungsnachweis und ein
Sachbericht vorzulegen. Danach wird die Schulische Assistenz grundséatzlich im
Umfang der zur Verfigung gestellten Mittel eingesetzt. Ruckforderungen fur das
Schuljahr 2017/18 werden voraussichtlich bei 27 Tragern von o6ffentlichen Schu-
len und bei drei Tragern von Ersatzschulen erforderlich sein, die sich auf rund
113.000 € belaufen werden (dies entspricht einem Anteil von 2,85% der Zuwei-
sungen).* 37 Trager von offentlichen Grundschulen und 19 Trager von Ersatz-
schulen bzw. Schulen der danischen Minderheit haben angegeben, zusatzlich Ei-
genmittel fur die Schulische Assistenz zur Verfigung zu stellen. Die H6he dieser
Leistung variiert zwischen rund 199.000 € (Hansestadt Liibeck)® und 21 €; insge-
samt belaufen sich die Eigenleistungen auf rund 500.000 € bei den o6ffentlichen
Grundschulen und auf rund 300.000 € bei den Ersatzschulen und den Schulen

der danischen Minderheit.

Die Abweichung in der Pauschale ergibt sich aus der unterschiedlichen Tarifentwicklung.

Nicht berticksichtigt sind die zehn Trager der Schulischen Assistenz, bei denen sich Riickforderun-
gen unterhalb von 500 € ergeben, die gemafn Ziffer 8.8 der Verwaltungsvorschriften zu § 44 Lan-
deshaushaltsordnung nicht geltend zu machen sind.

Vgl. hierzu Kap. 6.
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Da es fur dieses neue Aufgabengebiet der Schulischen Assistenz weder eine
standardisierte Ausbildung noch ein fest umrissenes Berufsbild gibt, ist mit dem
IQSH eine spezielle Zertifikatsfortbildung erarbeitet worden, die von allen schuli-
schen Assistenzkraften wahrgenommen werden soll. Diese jeweils achttagige
Fortbildung wird in modularisierter Form Uber einen langeren Zeitraum angebo-
ten, und zwar prozessbegleitend und tatigkeitsnah, damit die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ihre praktischen Erfahrungen einbringen kénnen. Mit der Durch-
fuhrung ist Kreisel e.V. - Institut fir Weiterbildung und Familienentwicklung Ham-
burg - beauftragt worden (vgl. Anlage 3). An 17 Zertifikatskursen, die Uberwie-
gend mit parallelen Kursgruppen von bis zu 25 Personen durchgefuhrt worden
sind, haben bislang insgesamt 696 Personen teilgenommen (624 Schulische As-
sistenzkrafte und 72 Schulbegleiter®). Ein weiterer Kurs flir neue Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter hat am 8.11.2018 begonnen und wird am 21.03.2019 abgeschlos-

sen sein.

6

Sofern Platze verfugbar waren, ist die Zertifikatsfortbildung auch fur diesen Personenkreis gedtffnet
worden.



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/1154

3. Situation der Beschaftigten, arbeitsrechtlicher Status und Bezahlung

Der Aufgabenbereich der Schulischen Assistenz ist so definiert, dass hierfir un-
terschiedliche Qualifikationen in Betracht kommen: insbesondere Erzieherinnen
und Erzieher, padagogisch ausgebildete Personen, sozialpadagogische Assisten-
tinnen und Assistenten, Kinderpflegerinnen oder Kinderpfleger sowie sozial erfah-
rene Personen (zum Beispiel langjahrige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in schu-
lischen Ganztags- oder Betreuungsangeboten oder Schulbegleiter mit mehrjahri-
ger Erfahrung). Dieses Spektrum und die verschiedenen Tragerschaften fuhren
zu unterschiedlichen Eingruppierungen: Angegeben worden sind von den Tréagern
nach Option 1 und 2 sowie von den Tragern der Ersatzschulen und den Schulen
der déanischen Minderheit fur das Schuljahr 2017/18 insbesondere S 2 bis S 11a
TVOD, EG 1 bis EG 9 TVOD (insgesamt 243 Personen), wobei die Eingruppie-
rung nach S 8 bzw. S 8a TVOD uberwiegt (103 Personen), gefolgt von S 4 (42
Personen), S 3 (27 Personen) und EG 8 (20 Personen). Hinzukommen Haustari-
fe, z.B. der AWO, des Paritatischen Wohlfahrtsverbandes (AVB), der Diakonie
(AVR) bzw. KTD (Kirchlicher Tarifvertrag), und der Speciale overenskomst paeda-
goger (Danischer Tarifvertrag). 22 Trager - in der Regel an Ersatzschulen - be-
nennen eine pauschale Entgeltleistung oder ein Entgelt auf Basis einer eigenen
Gehaltsordnung. Drei Trager beschaftigen Mitarbeiter im Rahmen von geringfugi-
gen Beschaftigungsverhaltnissen (Minijobs).

Bei den Beschéftigungsverhaltnissen handelt es sich regelmafig um Teilzeitver-
trage, 136 in befristeter Form. An den 121 Schulen mit jeweils einer schulischen
Assistenzkraft’ variieren die Arbeitszeiten zwischen vier und 39 Stunden:

Option 1 und 2:
Beschéftigungsumfang Zahl der Personen
(Stunden)
bis zu 10,0 26
zwischen 10,1 und 20,0 70
zwischen 20,1 und 30,0 22
mehr als 30,1 3

7

Die Anstellungstrager von zwei oder mehreren Assistenzkréften an einer Schule beziffern den
Zeitumfang nur insgesamt, ohne Ausdifferenzierung nach den einzelnen Beschéftigungsverhéaltnis-
sen, sodass diese Vertrage hier keine Beriicksichtigung finden.

9
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Eine Vollbeschéftigung ergibt sich im Normalfall aufgrund der halbtagigen Schul-
zeiten nicht, sofern nicht Uber die Schulische Assistenz hinausgehend - bei einer
Beschaftigung nach Option 1 oder 2 - beispielsweise ein Einsatz auch im Rahmen

des Offenen Ganztags oder der schulischen Betreuungsangebote vorgesehen ist. 8

Die beim Land beschéaftigten 343 Assistenzkrafte (Option 3) sind je nach Qualifi-
kation eingruppiert zwischen EG 4 und EG 8 und in Teilzeit beschéftigt. Sie erhal-
ten grundsatzlich unbefristete Dienstvertrdge, und zwar mit einem Stundenum-

fang von 5,5 bis zu 36,0 Stunden:

Option 3
Beschéftigungsumfang Zahl der Personen
(Stunden)
bis zu 10,0 1
zwischen 10,1 und 20,0 130
zwischen 20,1 und 30,0 186
mehr als 30,1 26

8

Diese Mdglichkeit, unterschiedliche schulische Einsatzbereiche zu kombinieren, fuhrt zu zeitlich
umfangreicheren Arbeitsvertragen und wird - so die Rickmeldung einer Schulleitung - auch pada-
gogisch positiv bewertet: ,Einer von den beiden Schulassistenten hat einen Parallelvertrag ... . Mit
diesen Stunden bedient er den ,Offenen Ganztag' und stellt damit eine wichtige Schnittstelle zwi-
schen Vor- und Nachmittag dar. Fir uns ist es in der taglichen Arbeit besonders wertvoll, dass wir
Menschen haben, die nicht in feste Strukturen eingebettet sind. Auf diese Weise kdnnen wir auch
oft in schwierigen Situationen schnell und flexibel agieren. ... Sehr gute Ergdnzung des multipro-
fessionellen Teams ... der Schule*.

10
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4. Einsatzarten und bisherige Erfahrungen

Die Schulische Assistenz unterstitzt - im Zusammenwirken mit den Lehrkraften -
Schilerinnen und Schuler im sozialen und emotionalen Bereich mit dem Ziel der
Forderung des sozialen Verhaltens und der besseren Integration in den Klassen-
verband sowie einer dauerhaften schulischen Teilhabe. Ihre wesentlichen Tétig-
keitsfelder sind in den - mit den Kommunalen Landesverbanden abgestimmten -
Eckpunkten zur Zielsetzung und zu den Aufgaben Schulischer Assistenz vom
12.05.2015 (Anlage 4) festgelegt. Hierzu gehéren insbesondere die folgenden
Einsatzbereiche in den unterschiedlichen schulischen Settings:

e die Unterstitzung von Lehrkréften sowie von Schuilerinnen und Schilern
wahrend des Unterrichts,

e die Unterstltzung von Lehrkraften sowie Schulerinnen und Schilern bei
der Gestaltung des gesamten Schulvormittags einschlief3lich der Pausen,

e die Unterstltzung von Lehrkraften sowie Schulerinnen und Schilern bei
besonderen Projekten, Ausfliigen bzw. Klassenfahrten, Sporttagen, Schul-
und Klassenfesten sowie generell beim Lernen am anderen Ort,

e die Unterstitzung einzelner Schilerinnen und Schiiler bei unterrichtser-
ganzenden Angeboten, um deren Teilnahme zu ermdglichen (z.B. Ganz-
tag, Betreuung, Hausaufgabenhilfe, Arbeitsgemeinschaften),

e die punktuelle Unterstitzung von Schilerinnen und Schilern in belasten-
den Situationen.

Diese Beschreibung ist nicht abschliel3end. Vielmehr obliegt es der Schule, ggf. in
Abstimmung mit dem Trager, bedarfsgerechte Schwerpunkte zu setzen. Dass
diese Gestaltungsmoglichkeit vor Ort aktiv genutzt wird, bestatigen die Ergebnis-
se einer Online-Erhebung des Bildungsministeriums mit einer signifikant hohen
Rucklauferquote von 74% (vgl. Anlagen 5a und 5b). Diese im Herbst 2016 durch-
gefuhrte Befragung der Schulleitungen der offentlichen Grundschulen hat fur das
Startjahr der Schulischen Assistenz, das Schuljahr 2015/16, insbesondere die fol-
genden qualitativen und quantitativen Erkenntnisse ergeben:

e Im ersten Jahr nach der Einfuhrung sind die Schulischen Assistenzkrafte
Uberwiegend (zu 77%) im regelmaRig ublichen und vorab geplanten Rah-
men und lediglich zu 23% punktuell situationsabhangig eingesetzt worden.
Die Aufgaben sind vorrangig (zu 64%) im Klassenverband wahrgenommen

worden und nur in 21% in Kleingruppen bzw. in 15% mit einzelnen Schiile-

11
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rinnen und Schilern. Jenseits dieser landesweiten Durchschnittswerte gibt
es geringfugige Unterschiede zwischen den Schulen der kreisfreien Stadte
und den Schulen der kreisangehdrigen Stadte und Gemeinden: Erstere
entscheiden sich haufiger (zu 72%) fur den Einsatz im Klassenverband,
letztere nur zu 62%.

e Schuilerinnen und Schiler sind in ihrem Arbeits- und Lernverhalten etwas
mehr unterstitzt worden als in ihrem Sozialverhalten. Insbesondere hilft
die Schulische Assistenz bei der Umsetzung von Arbeitsauftragen (23%),
im Lernverhalten (20%), bei der Einhaltung von Regeln (16%) und beim
angemessenen Verhalten in Konfliktsituationen (14%). Auch hier sind
standortbezogene Unterschiede erkennbar: Wahrend in den kreisfreien
Stadten das Arbeits- und das Sozialverhalten etwa in gleichem Umfang ge-
fordert werden, steht in den Kreisen mit 51% die Forderung des Arbeits-
verhaltens etwas deutlicher im Fokus als beispielsweise die Unterstiitzung
bei der Einhaltung von Regeln oder Hilfen fir angemessenes Verhalten in
Konfliktsituationen.

e Im Befragungszeitraum hat die Schulische Assistenz den Grundschulen
durchschnittlich 23,5 Zeitstunden pro Woche zur Verfligung gestanden.
Dieser Zeitrahmen ist abhangig von der Grol3e der Schule: Systeme mit bis
zu 150 Schilerinnen und Schilern haben angegeben, im Mittel Gber
13,5 Stunden zu verfugen, diejenigen mit 150 bis 250 Schiler Uber
22,9 Stunden und groR3e Schulen mit mehr als 250 Schulerinnen und Schii-
lern Uber 33,8 Stunden pro Woche. Je Klasse ermoglicht dies eine durch-
schnittliche Einsatzzeit von rechnerisch 2,5 Wochenstunden, wobei die

Schulleitung Uber den tatséchlichen Einsatz entscheidet.

Die fur die Optionen 1 und 2 regelméafig zum 31.10. vorzulegenden Verwen-
dungsnachweise bestatigen dieses Bild aus dem Einfihrungsjahr der Schulischen
Assistenz grundsatzlich: Bei den fur das Schuljahr 2017/18 von den Tragern an-
gegebenen Einsatzarten Uberwiegen erneut die Unterstiitzung von Lehrkraften
sowie von Schilerinnen und Schuilern im Unterricht bzw. wahrend des gesamten
Schulvormittags (einschlie3lich der Pausen) sowie bei unterrichtsergdnzenden
Angeboten. Weniger haufig werden die Schulischen Assistenzkréfte als Hilfestel-

lung fur Schilerinnen und Schiiler in sozial und emotional kritischen Situationen
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oder als punktuelle Unterstitzung von Schilerinnen und Schilern in belasteten

Situationen in Anspruch genommen.®

Diese Wirkungsweise der Schulischen Assistenz bestatigt auch der 2018 von der
Landeshauptstadt Kiel vorgelegte zweite Evaluationsbericht: Schulische Assis-
tenz an Kieler Grundschulen 2017. - Einsatz, Tatigkeitsfelder, Profil - . Ergebnisse
der zweiten Vollbefragung. Er kommt zu dem Schluss, ,dass sich die Schulische
Assistenz in Kiel sicher an Grundschulen etablieren konnte“, und zwar ,in erster
Linie [als] eine systemische Ergénzung auf dem Weg zur inklusiven Schule®. Die
Ergebnisse der Untersuchung werden - auch unter Bericksichtigung der Vorjah-
resbefragung - folgendermal3en zusammengefasst:
.Bei der Zuweisung von Aufgaben und Tatigkeiten nutzen die Grundschulen
auch weiterhin die vom Land eingerdumten Gestaltungsspielraume. So ent-
steht ein heterogenes Bild. Schulische Assistenzkrafte werden ganz tberwie-
gend als Helfende fir alle SuS eingesetzt. Sie sind Unterstitzer und Unter-
stutzerinnen fur das Lehrpersonal. AuRerhalb des Unterrichts werden Schul-
assistenzkrafte haufig mit der Pausengestaltung sowie in gestiegenem Malie
mit besonderen Schulaktivitaten, wie Ausfliigen, Schulfesten und Projekttagen
betraut. Eine hohe Flexibilitdt gehort unverandert fest zum Profil. [...]
Nahezu alle Assistenzkrafte betreuen regelmafig innerhalb des Klassenver-
bandes einzelne SuS und Schuilergruppen. Angestrebt werden neben der Ent-
lastung der Lehrenden, der Verbleib moéglichst aller Kinder in der Klassenge-
meinschaft sowie eine Starkung der Unterrichtsqualitat. Am haufigsten werden
SuS mit einem hohen Aufmerksamkeitsbedarf im sozial-emotionalen Bereich
von Schulassistenz begleitet. Hierbei ist es auch in 2017 haufige bis standige
Aufgabe der Schulassistenz auf die Einhaltung von Regel- und Ordnungsprin-
zipien hinzuwirken, Streit zu schlichten und im Einzelkontakt die Aufnahme
von Lernstoff zu sichern.“10
Dieser Bericht auf Grundlage der Befragung von 32 Grundschulleitungen und 38
Assistenzkraften macht auch deutlich, dass die Beteiligten vor Ort die Aufgaben-

felder konstruktiv gestalten kdnnen:

9 Diese Auswertung berticksichtigt nicht die Einsatzarten der beim Land beschéftigten Schulischen
Assistenzkrafte (Option 3), da hierfur keine Verwendungsnachweise vorzulegen sind.

10 vgl. Schulische Assistenz an Kieler Grundschulen 2017. - Einsatz, Tatigkeitsfelder, Profil - . Ergeb-
nisse der zweiten Vollbefragung, Drucksache 0845/2018, S. 2 und S. 24, verdffentlicht unter:
https://ratsinfo.kiel.de.
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,Ein fur den jeweiligen Schulstandort ,mafl3geschneidertes’ Einsatz- und Tatig-
keitsprofil hat sich fur jede Assistenzkraft entwickelt. Schulleitung und Schul-
assistenz geben ubereinstimmend an, dass nach einem vorab festgelegten

- aber flexibel handelbarem - Einsatzplan gearbeitet werde.“!!

Weitere, bislang punktuelle Riickmeldungen von Schulleitungen und Lehrkréften,
Eltern und Schulern, der Schulaufsicht, aber auch von Vertretern anderer Profes-
sionen, die in Schule tatig sind, knipfen an diesen Bericht an, wonach sich die
Assistenzkréafte flexibel in den Schulalltag integrieren kénnen. Eine Schulratin be-
schreibt die Schulische Assistenz folgendermal3en: ,Die Schulische Assistenz ist
mittlerweile unverzichtbar. Den Lehrerinnen und Lehrern steht damit eine ,helfen-
de Hand' zur Verfigung, und sie kbnnen mit dieser Unterstlitzung der sehr hete-
rogenen Schulerschaft der Grundschule besser gerecht werden. Die Kinder erle-
ben diese Personen oft als vertrauensvolle Brickenbauer - beim kognitiven und
sozialen Lernen ebenso wie bei der Personlichkeitsbildung.“ Eine Schulleitung hat
deutlich gemacht: ,Die Assistenzkraft sieht selbsténdig, wo ,Arbeit’ liegt bzw. ihre
Hilfe gebraucht wird. Sie nimmt alle Arbeiten selbstverstandlich an. Gern arbeitet
sie auch kreativ und eigenstandig am Schulleben mit. Sie wuchs so schnell ins
Kollegium hinein, so dass man sich schon nach kurzer Zeit nicht mehr vorstellen
konnte, wie Unterricht ohne ihre Unterstlitzung von statten gehen soll.” Diesen
Eindruck teilt eine Schulsozialarbeiterin: ,Fir mich ... ist die Schulische Assisten-
tin eine echte Unterstitzung meiner Arbeit.* Auch die Assistenzkrafte selbst kon-
nen sich im vorgegebenen Rahmen ein gutes Tatigkeitsfeld in der Schule er-
schlieRen: ,Als schulische Assistentin entlaste ich die Lehrkrafte, die mir vertrau-
en, und bekomme Dankbarkeit von den Kindern zuriick, die eine zusatzliche Un-

terstitzung bekommen.*

Inwieweit sich diese Rickmeldungen systematisieren lassen, soll die ebenfalls ver-
einbarte wissenschaftliche Evaluation der Schulischen Assistenz!? zum Inhalt haben.
Erst auf deren Grundlage lassen sich Bewertungen vornehmen und Schlussfolgerun-

gen herleiten.

11 Ebd., S. 25.
12 vgl. Kap. 6.
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5. Weiterentwicklung: Integrative Modelle auf regionaler Ebene
Mit der Einfuhrung der Schulischen Assistenz ist das bestehende schulische Un-
terstitzungssystem in den Grundschulen erweitert worden. Dies ist zu einem
Zeitpunkt erfolgt, als sowohl die inklusive Beschulung als auch die Fallzahlen bei
der Schulbegleitung kontinuierlich angestiegen sind und zugleich bei der Abgren-
zung von schulischen und sozialrechtlichen Aufgaben erhebliche Rechtsunsi-
cherheit bestanden hat. Damit sich dies nicht zum Nachteil von Schilerinnen und
Schilern und zur Belastung der Schulen auswirkt, hat sich die Landesregierung
mit den Kommunalen Landesverbanden auf die Einfuhrung einer Schulischen As-
sistenz an Grundschulen (und auf Ausgleichszahlungen fir die weiterfihrenden

Schularten) verstandigt.

Fur diese Schulische Assistenz sind zunachst Verpflichtungserméachtigungen fur
insgesamt funf Jahre - bis 2021 - ausgebracht worden. Es ist in der Verstandi-
gung zwischen dem Ministerium fir Schule und Berufsbildung sowie dem Ge-
meindetag und dem Stadteverband Schleswig-Holstein tUber das Optionsmodell
zur Organisation der Schulischen Assistenz vom 21.05.2015 (vgl. Anlage 2) aber
auch die Absicht erklart worden, die Schulische Assistenz als verlassliches Ele-
ment der multiprofessionellen Ausstattung von Schulen dauerhaft zu etablieren,
um damit u.a. die rechtskreistibergreifende Zusammenarbeit zu starken. Mit der
Einflhrung der Schulischen Assistenz sollten auch Spielrdume erweitert werden,
um Schule kooperativ mit der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungs-
hilfe (Schulsozialarbeit, Schulbegleitung) zu gestalten bzw. die bestehende Zu-
sammenarbeit weiterzuentwickeln. Auf ein derartig rechtskreistibergreifendes
Handeln an den Schnittstellen zielen jedenfalls die Empfehlungen des Ministeri-
ums fur Schule und Berufsbildung, des Ministeriums fiur Soziales, Gesundheit,
Wissenschaft und Gleichstellung und den Kommunalen Landesverbéanden zum
Zusammenwirken von Schulbegleitung/Schulischer Assistenz an den Grundschu-
len vom 15.12.2016 (vgl. Anlage 6) ab. Sie geben Impulse fir kooperatives Vor-
gehen von den oértlichen Tragern der Jugend- und Sozialhilfe und den Schulen
sowie der Schulaufsicht, sodass Ressourcen zielorientiert und den individuellen
Forderbedarfen der Schilerinnen und Schiler entsprechend eingesetzt werden

kdénnen.

15



Drucksache 19/1154 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode

Wie weit bereits vor Ort derartige Modelle der Kooperation (sogenannte Pooll6-
sungen) bestehen und wirksam sind, ist im Juni 2018 bei der unteren Schulauf-
sicht erfragt worden. Diese Abfrage hat zwei Paradigmen der rechtskreisubergrei-
fenden Zusammenarbeit ergeben, ndmlich die Fokussierung einerseits auf die in-
klusive Regelschule oder andererseits auf das Forderzentrum. Bei Mal3nahmen,
die am FoOrderzentrum verortet werden, kann die - auf die Grundschulen be-
schrankte - Schulische Assistenz grundsatzlich nicht eingebunden werden, so-
dass im Folgenden nur die Bindelung von rechtskreistibergreifenden Ressourcen

an Grundschulen betrachtet wird.

Einzelne Schulen erarbeiten in diesen Fallen mit allen Beteiligten (insbesondere
Forderzentren, Jugendhilfe, Eingliederungshilfe) ein Konzept zum Einsatz der
verschiedenen Unterstitzungsformen, um ein systemisches Zusammenwirken
der unterschiedlichen Professionen und Rechtskreise zu ermdglichen. Am weit-
reichendsten ist diese Kooperation im Bereich der Schulbegleitung seit dem
Schuljahr 2013/14 in der Hansestadt Libeck entwickelt worden. Dort werden fla-
chendeckend im Rahmen des ,Poolmodells zur Beférderung einer inklusiven Be-
schulung® alle Grund- und Gemeinschaftsschulen mit einem Budget an Schulbe-
gleitern/Integrationshelfern ausgestattet; in dieses Budget flieRen auch die Lan-
desmittel fur die Schulische Assistenz ein. Hinsichtlich der Bemessung der Schul-
budgets wurden in Libeck unterschiedliche Vorgehensweisen erprobt: Die ur-
sprunglich auf der Schulgréf3e und sozialen Daten im Umfeld der Schule basie-
rende Zuweisung wurde zwischenzeitlich ersetzt durch eine Ausstattung in Ab-
hangigkeit von den Bedarfen, die per Einzelfallpriifungen erhoben wurden. Diese
Parameter wiederum sollen kinftig abgelost werden von einem Verfahren, das
schulscharfe Sozialdaten mit der ,I-Quote“*® verbindet, d.h. die Antragszahlen fr
die Forderung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden ver-
knupft mit der Zahl der Schilerinnen und Schiler mit festgestelltem Férderbedarf
in den Schwerpunkten geistige Entwicklung, korperlich-motorische Entwicklung,
Sehen, Horen und autistisches Verhalten. Aufgrund dieser systemischen Versor-
gung sind Antrage auf Schulbegleitung nach SGB VIII und SGB XII fur Schilerin-
nen und Schuler der Lubecker Grund- und Gemeinschaftsschulen nicht mehr er-

forderlich.

13 Diese I-Quote erfasst die Fallzahlen mit Forderbedarf nach SGB XIl und Autismus.

16



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/1154

Im Kreis Nordfriesland ist 2014 von einer Steuergruppe auf Leitungsebene der
Systeme Schule'* und Sozialraumorientierte Jugend- und Eingliederungshilfe mit
der Erarbeitung eines Poolmodells im kreisangehorigen Bereich begonnen wor-
den,'® um Teilhabeeinschrankungen so weit wie mdglich zu minimieren und eine
grundlegende systemische Starkung der Schulen zu erreichen. Der Fokus liegt
einerseits bei den Kindern, denen ohne eine zuséatzliche Unterstiitzung eine Teil-
habeeinschrankung droht, andererseits bei denjenigen, denen ohne sonderpéda-
gogische Unterstltzung eine erfolgreiche Grundschullaufbahn erschwert wird.
Anhand eines abgestimmten Erfassungsbogens wird dementsprechend jeweils zu
Schuljahresbeginn gemeinsam ermittelt, welche Personalausstattung fur eine
Schule notwendig ist. Die Ressourcensteuerung zielt auf multiprofessionelle
Teams: Die Sozialraumorientierte Jugend- und Eingliederungshilfe 16st sich von
der verbreiteten Praxis der individuellen Schulbegleitung, indem sie padagogische
Poolassistenzen bzw. padagogische Fachkrafte systemisch einsetzt; diese er-
ganzen die Lehrkrafte der Regelschulen und des Forderzentrums, die Schulsozi-
alarbeit, die Schulische Assistenz und ggf. auch eine Poolassistenz des Schultra-
gers (z.B. der Stadt Husum). Die Antragstellung fur die einem Einzelschiler aus-
schlief3lich zugeordnete Schulbegleitung findet derzeit nur noch in Einzelfallen im
Rahmen des SGB XII statt, insbesondere dann, wenn auch pflegerische Unter-
stlitzung erforderlich ist.

Nach der erfolgreichen Pilotierung im ,Sozialraum Husum® wird das Vorhaben
sukzessive erweitert und auch an Gemeinschaftsschulen eingefuhrt. Aktuell reali-
sieren im Kreis Nordfriesland 14 Grundschulen und 4 Gemeinschaftsschulen die-
se Poollésung.

Im Kreis Schleswig-Flensburg wird ein solches Vorgehen fir einen Zweijahres-
zeitraum an vier Modellstandorten erprobt, und zwar fur die Schulbegleitung nach
SGB VIII: an der Grundschule im Autal in Sieverstedt, an der Grund- und Ge-
meinschaftsschule Eichenbachschule in Eggebek, an der Grundschule Steinberg-
kirche in der Verbindung mit der Heinrich-Andresen-Schule (Gemeinschaftsschu-
le) in Sterup und an der Grundschule Langballig in Kooperation mit der Grund-

schule Munkbrarup. Die Trager dieser Schulen haben sich als Modellstandorte im

14 D.h. die untere Schulaufsicht und die Leitungen der Férderzentren Pestalozzischule Husum und
Rungholtschule Husum.

15 Der gemeinsamen Lenkungsgruppe gehéren neben der unteren Schulaufsicht und der Férderzent-
rumsleistung u.a. die Jugendamtsleitung, der jugendéarztliche Dienst und der schulpsychologische
Dienst an.
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Kreis beworben und erproben unterschiedliche Formen der systemischen Unter-
stutzung der Schulen durch die Jugendhilfe.

Auch im Kreis Pinneberg werden ab dem Schuljahr 2018/19 in einem Pilotvor-
haben die Mittel fur die schulische Eingliederungshilfe nach SGB VIl und SGB XIlI
budgetiert, und zwar zunachst an sieben Grundschulen im Einzugsgebiet des
Forderzentrums Region Tornesch/Uetersen: An den Grundschulen Birkenallee
und Friedrich-Ebert-Schule in Uetersen, an der J. Schwennesen-Schule und der
Fritz-Reuter-Schule in Tornesch sowie an den Grundschulen Moorrege, Heidgra-
ben und Heist. Die systemische Zuweisung orientiert sich an den bisherigen Be-
darfen an Schulbegleitung, sie wird ermittelt aus dem Durchschnitt der jeweils von
2016 bis 2018 in Anspruch genommenen Schulbegleitung. Die Notwendigkeit von
Individualantréagen entfallt dadurch.

In Flensburg konnen in der Eingangsphase der Grundschule sog. ,M-Klassen*
gebildet werden, die mit einer Integrationshilfe (nach SGB VIl oder SGB XIl) aus-
gestattet werden, sodass dort die Regelschule, die Sonderpéadagogik, die Schul-
sozialarbeit und die Schulbegleitung im multiprofessionellen Team eng kooperie-
ren. Diese Option konzentriert sich auf die Grundschulen, grundsatzlich gilt die in-
terdisziplinare Zusammenarbeit jedoch auch fur die Gemeinschaftsschulen. Indi-
viduelle Antrage auf Leistungen zur Jugend- bzw. Eingliederungshilfe sind hier
weiterhin erforderlich.

In den Kreisen Dithmarschen, Rendsburg-Eckernférde und Steinburg sind
ebenfalls bereits AGs fiir eine gemeinsame Steuerung eingerichtet worden. Dort
wird die Bundelung aller Leistungen auf Ebene der Schule befluirwortet, aber auch
problematisiert, dass Poollésungen in Flachenkreisen schwer zu organisieren
seien. Ahnlich argumentiert die Schulaufsicht im Kreis Ostholstein. Im Kreis Plon
strebt die Eingliederungshilfe an, Schulbegleitungen nach Mdglichkeit fir mehrere

Schilerinnen und Schiiler einer Schule zu bewilligen.
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6. Ausblick und Stand der Gesprache mit den Kommunalen Landesverbanden
Die Schulische Assistenz wird in allen Kreisen und kreisfreien Stadten - mit Aus-
nahme der Hansestadt Libeck - als systemische Leistung der Schule behandelt,
die bei der Verteilung von Ressourcen der Jugend- und Eingliederungshilfe auf
Einzelschulen nicht dem Pool hinzugefugt wird. Dies ist insoweit sachgerecht, als
Einsatz und Wirkungsweise der Schulischen Assistenz grundsatzlich auf alle
Schuilerinnen und Schiler und auf die Unterstitzung der Lehrkrafte an den Re-
gelschulen ausgerichtet sind. Die Grundschulen erhalten mit dieser Unterstit-
zungsform ein zusatzliches und flexibles Steuerungsinstrument, das bei allen Be-

teiligten hohe Akzeptanz findet.

Ob die Schulische Assistenz kuinftig in dieser Form fortgefuhrt werden soll oder
ob Umsteuerungen zweckmalfig sind, wird insbesondere von den Befunden der
wissenschaftlichen Evaluation (vgl. Anlage 7) abhangen, die mit dem Einver-
standnis der Kommunalen Landesverb&nde auch die Stichtagsregelung fir die
Ressourcenbemessung tUberprifen wird. Die Ergebnisse dieser Evaluation sollen
bis zum Herbst 2019 vorliegen und die Grundlage fir die Weiterentwicklung der
Schulischen Assistenz nach 2021 darstellen. Ebenfalls einbezogen werden kon-
nen die Auswertungen der regionalen Pilotierungen - soweit sie dem Land vorge-
legt werden - sowie der Vorschlag des Landesrechnungshofs, in zwei Kreisen und
zwei kreisfreien Stadten beim jeweiligen Schulamt die Ressourcen fur die not-
wendigen Lehr- und Hilfskrafte der GS [Grundschulen] und auch fur die Schulbe-
gleitung“ zu buindeln.® Dartiber hinaus wird die geplante Umgestaltung des ge-
samten schulischen Unterstitzungssystems zu bericksichtigen sein, die in dieser
Legislaturperiode im Rahmen der Uberarbeitung des kommunalen Finanzaus-

gleichs erfolgen soll.

Wie bisher werden die Perspektiven der Schulischen Assistenz in enger Abstim-
mung zwischen dem Bildungs- und dem Sozialministerium und den Kommunalen
Landesverbanden zu erarbeiten sein, auch im Hinblick auf die von kommunaler

Seite Ubernommene Anstellungstragerschaft fur Assistenzkrafte.

16 Vgl. Bericht des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein gemafn § 99 LHO zu Inklusion an Schu-
len. Ausgewahlte Aspekte vom 24.10.2017 (S. 25 u.6.).
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7. Anlagen

Anlage 1:

Anlage 2:

Anlage 3:
Anlage 4:

Anlage 5a:

Anlage 5b:

Anlage 6:

Anlage 7:

Anschlussvereinbarung zum Moratorium vom November 2014 zwischen
Landesregierung, Schleswig-Holsteinischem Landkreistag, Stadtever-
band Schleswig-Holstein und Schleswig-Holsteinischem Gemeindetag
zur Finanzierung von Hilfen fir Schulerinnen und Schiiler mit Behinde-
rung und/oder sonderpadagogischem Forderbedarf beim Schulbesuch
vom 19.06.2015

Verstandigung zwischen dem Ministerium fur Schule und Berufsbildung
sowie dem Gemeindetag und dem Stadteverband Schleswig-Holstein
Uber das Optionsmodell zur Organisation der Schulischen Assistenz vom
21.05.2015

Zertifikatsfortbildung Schulische Assistenz

Eckpunkte zur Zielsetzung und zu den Aufgaben Schulischer Assistenz
vom 12.05.2015

Befragung der Grundschulleitungen: Tatigkeitsfelder der Schulischen
Assistenz

Ergebnisse der Grundschulleitungsbefragung zu den Tatigkeitsfeldern
der Schulischen Assistenz

Empfehlungen des Ministeriums fir Schule und Berufsbildung, des Minis-
teriums fir Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung und
den Kommunalen Landesverbanden zum Zusammenwirken von Schul-
begleitung/Schulischer Assistenz an den Grundschulen vom 15.12.2016

Leistungsbeschreibung zur Ausschreibung der externen Evaluation
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Verstindigung zwischen dem Ministerium fiir Schule und Berufsbildung sowie
dem Gemeindetag und dem Stéidteverband Schleswig-Holstein liber das
Optionsmodell zur Organisation der Schulischen Assistenz vom 21.05.2015

I. Praambel:

Die inklusive Schule ist gepragt von Multiprofessionalitat, weil Bildung und Erziehung
gerade hier das Zusammenwirken verschiedener Professionen und Qualifikationen
erfordern. Neben den Férderzentren und den von ihnen fir den inklusiven Unterricht
eingesetzten Lehrkraften fiir Sonderpadagogik, der Schulsozialarbeit sowie dem
Schulpsychologischen Dienst tragt dazu insbesondere auch die Schulische Assistenz
bei, fur die das Land, beginnend ab dem Schuljahr 2015/186, jahrlich 13,2 Mio. € zur
Verfiigung stellt. Das Land beabsichtigt, die Schulische Assistenz als verlassliches
Element der mulitiprofessionellen Ausstattung von Schulen dauerhaft zu etablieren.
Zunachst ist die Schulische Assistenz fur die Grundschulen vorgesehen, um den
Ubergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule zu erleichtern und die
praventive Arbeit der Schulen wirksamer zu gestalten.

Die Schulischen Assistenzkrafte sollen Schillerinnen und Schiller unterstitzen, um for
alle Kinder in einer Kiasse die Lernbedingungen zu verbessern. Die méglichen
Tatigkeiten und Einsatzfelder sowie die dafir erforderlichen Qualifikationen sind in
einem gemeinsam entwickelten ,Eckpunktepapier zur Zielsetzung und zu den Aufgaben
-Schulischer Assistenz” beschrieben.

Der Stadteverband, der Gemeindetag Schleswig-Holstein und die Landesregierung
stimmen darin {iberein, dass das fiir die Schulische Assistenz gemeinsam entwickelte
Optionsmodell gangbare Wege aufzeigt, um diese Form der Unterstiitzung ab dem
Schuljahr 2015/16 an den Grundschulen einzurichten. Nach dem Optionsmodell kénnen
Schultrager entweder Assistenzkréfte selbst anstellen oder freie Trager mit dieser
Aufgabe betrauen und erhalten die dafir entstehenden Kosten erstattet. Anderenfalis
wird das Land Schulische Assistenzkrafte zur Verflgung stellen, damit keine Luicken in
der Versorgung von Schulen mit Assistenzkraften entstehen.

Il. Das Optionsmodell:
Die Schulische Assistenz an Grundschulen kann als Optionsmodell umgesetzt werden:

¢ Option 1: Der Schultrager Ubernimmt die Funktion des Anstellungstrégers und erhalt
vom Land eine Erstattung der Kosten. '
o Option 2: Der Schultrdger beauftragt einen oder mehrere freie Trager und erhélt vom
“Land eine Erstattung der Kosten (auch in Kombination mit Option 1).
e Option 3: Wenn Option 1 und 2 nicht zum Tragen kommen, wird das Land
Schulische Assistenzkrafte zur Verfiigung stellen, damit keine Liicken in der
Versorgung entstehen.



Ill. Die Rahmenbedingungen:

Den Schultrdgern werden bei der Umsetzung von Option 1 und 2 folgende

Rahmenbedingungen zugesagt, die sich aus der Beantwortung der nachfolgenden
Fragen ergeben:

1. Wie viele Mittel stehen den einzelnen Schulen fiir die Schullsche Assistenz zur
Verfiigung?
Es ist vorgesehen, den Tragern fur die Schulische Assistenz Kosten in Héhe von bis
zu 125 € je Schiller und Jahr zu erstatten. Die Bemessung soll auf der Grundlage der
Schiilerzahlen des letzten Statistikstichtages (19.09.2014) erfolgen und Gber den
gesamten Zeitraum grundsétzlich unverdndert fortgeschrieben werden, damit die
Schultrdger und ggf. die freien Trager verldssliche PlanungsgréRen erhalten.
Schultrager von mehreren Grundschulen verteilen die Mittel im Regelfall auch nach
der Zahl der Schillerinnen und Schiler auf die einzelnen Grundschulen ihres
Zusténdigkeitsbereiches. Sie kénnen davon abweichend in Abstimmung mit der
unteren Schulaufsicht an einzelnen Schulen Schwerpunkte setzen, um
beispielsweise eine besondere soziale Problemlage zu bericksichtigen.

2. Welche Auswirkungen haben Verinderungen der Schiilerzahlen?
Grundsatzlich soll die Zuweisung bis zum Schuljahr 2019/20 unabhéngig von der
Entwicklung der Schilerzahlen beibehalten werden. |
Sofern sich gravierende Abweichungen ergeben, soll im Rahmen einer Uberprifung,
die fur 2018 vorgesehen ist, gegebenenfalls eine Nachjustierung erfolgen.

3. Werden alle Kosten, die den Schultragern entstehen, vom Land gedeckt,
insbesondere Sach-, Fahrt-, Verwaltungs- und Personainebenkosten?
Das Land erstattet den Tragern die gesetzlichen und tariflichen Personalkosten.
Dariber hinaus kénnen bis zu 5 % der Mittel fir Verwaltungs- und ggf. fur
Sachaufwendungen in Anspruch genommen werden. Um in der Anfangsphase die
zusatzlichen Kosten auszugleichen, die insbesondere fir die Personalauswahl
entstehen, konnen in 2015 bis zu 10 % der anteiligen Zuwelsung fur die Monate
August bis Dezember geltend gemacht werden.
Kosten fur die Fortbildung der Schulischen Assistenzkrafte entstehen den Tragern
nicht (siehe auch Punkt 12).

Eine besondere Sachausstattung ist fir die Schulischen Assistenzkréfte nicht
erforderlich.

4. Wie erfolgt die Erstattung der Kosten?
Die untere Schulaufsicht schlie3t Kooperationsvereinbarungen mit Schultragern (die
wiederum bei Option 2 ggf. weitere Vereinbarungen mit einem oder mehreren freien
Tragern abschlieffen). Auf der Grundlage dieser Vereinbarung stellt der Schultrager
uber die zusténdige Schulaufsicht beim MSB einen Antrag auf Erstattung der Kosten.
Option 1 setzt voraus, dass die sachliche und rechnerische Richtigkeit durch die
untere Schulaufsicht bestatigt wird. Bei Option 2 haben der Schultrager und die



untere Schulaufsicht die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu attestieren. Auf
dieser Grundlage erfolgt die Auszahlung in zwei Raten zum 15.10. (bzw. in 2015
einmalig bereits zum 15.09.) und zum 15.03. -

Nach diesem Verfahren wird die Kostenerstattung auch in den Folgejahren
abgewickelt.

5. Wie hoch und wofiir ist eine Dynamisierung vorgesehen?
Der pro Schiler vorgesehene Betrag in Hohe von 125 € (s. Punkt 1) wird ab 2016
jeweils an die mafigeblichen Tarifabschliisse angepasst.

6. Welche Aufgaben sollen Schulische Assistenten wahrnehmen?
Zu den Aufgaben und Tatigkeitsfeldern der Schulischen Assistentinnen und
Assistenten gehoren insbesondere:

o die Unterstiitzung von Schulerinnen und Schiilern im sozialen und emotionalen
Bereich mit dem Ziel der Fdrderung des sozialen Verhaltens und der besseren
Integration in den Klassenverband sowie einer dauerhaften schulischen
Teilhabe

» die Unterstitzung von Lehrkréaften sowie von Schilerinnen und Schiilern
wahrend des Unterrichts -

¢ die Unterstltzung von Lehrkraften sowie Schillerinnen und Schillern bei der
Gestaltung des gesamten Schuivormittags einschlielllich der Pausen

« die Unterstitzung von Lehrkraften sowie Schiilerinnen und Schilern bei
besonderen Projekten, Ausfliigen bzw. Klassenfahrten, Sporttagen, Schul- und
Klassenfesten sowie generell beim Lernen am anderen Ort

« die Unterstiitzung einzelner Schilerinnen und Schiiler bei unterrichts-
erganzenden Angeboten, um deren Teilnahme zu erméglichen (z.B. Ganztag,
Betreuung, Hausaufgabenhilfe, Arbeitsgemeinschaften)

¢ die punktuelle Unterstitzung von Schilerinnen und Schiilern in belastenden
~ Situationen

7. Welche Qualifikationen sind erforderlich?
Die Qualifikation richtet sich nach den vorgesehenen Einsatzbereichen. Generell
kommen insbesondere Erzieherinnen und Erzieher und padagogisch ausgebildete
- Personen, sozialpadagogische Assistentinnen oder Assistenten und
Kinderpflegerinnen oder Kinderpfleger sowie sozial erfahrene Personen in Betracht
(z.B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereits in schulischen Betreuungs- und
Ganztagsangeboten beschaftigt sind). '



8.

Wie werden Schulische Assistenten eingruppiert?

. Die Eingruppierung ist abhangig von der Qualifikation und von der Tatigkeit. Bei

einer Beschaftigung durch den Schultrager richtet sich die Eingruppierung nach den
allgemeinen Regelungen fur den &ffentlichen Dienst.

Kann das Bildungsministerium (MSB) die Schultréager bei der
Personalgewinnung unterstiitzen?

Das MSB wird einen Mustertext herausgeben, der als Grundlage fir eine
Stellenausschreibung dienen kann. Dariiber hinaus wird es die Bundesagentur fir
Arbeit Uber die Beschaftigungsmdglichkeiten als Schulische Assistenzkraft
informieren und um Unterstiitzung bei der Personalgewinnung bitten. Ferner werden
alle wesentlichen Informationen im Bildungsportal verdffentlicht (einschlielich eines
Links zu www.berufe-sh.de, wo die kommunalen Trager ihre jeweiligen Angebote
darstellen kénnen).

Wenn die Schultrager die Schulische Assistenz organisieren, kénnen sie entweder
neues Personal beschaftigen oder schon bestehende Vertrage - beispielsweise von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ganztags- und Betreuungsangeboten - fir die
Schulische Assistenz erweitern. |

10.Ist ein Start der Schulischen Assistenz zum 1.08.2015 zwingend erforderlich?

11

Grundsatzlich sollte ein Beginn zum Schuljahr 2015/16 angestrebt werden. Alle
Schulischen Assistentinnen und Assistenten, die zu diesem. Zeitpunkt ihre Tatigkeit
aufnehmen, kénnen dann bereits an der Zertifikatsfortbildung teilnehmen, die das
IQSH - fur die Trager und Teilnehmenden unentgeltlich - anbieten wird (s. auch
Antwort zu Punkt 12). |

Mit Blick auf den notwendigen Vorlauf, insbesondere Gremienbefassungen, ist es
auch-maoglich, dass Schultrager die Schulische Assistenz nach diesem Zeitpunkt
einrichten, spatestens aber mit Beginn des Schuljahres 2016/17.

.Was geschieht im Falle eines Vertretungsbedarfs?

Die Schulische Assistenz unterstitzt die Schule bei der Erfiillung ihrer
padagogischen Aufgaben. Insoweit werden Vertretungsbedarfe grundsétzlich auf
schulischer Ebene zu regeln sein.

12.Wer konzipiert, organisiert und finanziert die Fortbildungen fiir die

Assistenzkrifte, und wie werden die Schulen darauf vorbereitet?

IQSH und MSB haben einen Zertifikatskurs ,Qualifizierung von Schulischen
Assistenzkraften” mit verschiedenen Modulen entwickelt, der fir die Tréger und fir
die Teilnehmenden unentgeltlich und dezentral vorgehalten wird. Diese Fortbildung
wird erstmals zu Beginn des Schuljahres 2015/16 durchgefiihrt und 2016 fortgesetzt.
Die Schulleitungen werden auf die Schulische Assistenz und deren
Aufgabenwahrnehmung insbesondere im Rahmen von Schulleiterdienst-
versammlungen vorbereitet. Dabei wird auch erlautert werden, dass die
Dienstaufsicht Giber die Schulischen Assistenzkréafte wie im Falle der
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter bei den Schultragern liegt (sofern
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sie dort beschéftigt sind). Im Ubrigen gelten in Bezug auf das Weisungsrecht die
schulgesetzlichen Regelungen fiir das Verwaltungs- und Hilfspersonal des
Schultragers. '

13.Wie sind Kooperationsvertrage bei Einbeziehung freier Triger zu gestalten?
Far die Kooperationsvereinbarungen, die Schulirager mit freien Tragern abschlieRen
(Option 2), wird das MSB einen Mustertext zur Verfiigung stellen.

14.Werden Ausschreibungen erforderlich sein, wenn freie Trager beteiligt werden?
Grundsatzlich sind 6ffentliche Auftrage auszuschreiben. Dabei gelten die folgenden
Schwellenwerte:
e bei Auftrdgen bis zu 100.000 €: freihandige Vergabe oder beschrankte
Ausschreibung,
e ab 100.000 € &ffentliche Ausschreibung,
e ab 207.000 € europaweite Ausschreibung.

15.Wie lange stehen die Mittel fiir die Schulische Assistenz zur Verfiigung?
Das Land hat aus haushaltsrechtlichen Griinden Verpflichtungserméchtigungen
zunéchst fir funf Jahre ausgebracht. Es beabsichtigt jedoch, die Schulische
Assistenz als verlassliches Element der multiprofessionellen Ausstattung von
Schulen dauerhaft zu etablieren.

16.Welche Alternativen gibt es, wenn der Schultréger die Aufgabe nicht
libernimmt?
In diesem Fall wird das Land Schulische Assistenzkrafte zur Verfigung stellen, damit
keine Licken in der Versorgung entstehen.

17.Wer sind die Ansprechpartner?
Schultrager kénnen sich an die fir sie jeweils zustandigen Schulratinnen und
Schulrdte wenden.
Im Bildungsministerium steht Frau Kagelmacher
(susan.kagelmacher@bimi.landsh.de; Tel. 0431/988-2468) zur Verfugung.







Anschlussvereinbarung zum Moratorium vom November 2014
zwischen Landesregierung, Schleswig-Holsteinischem Landkreistag,
Stidteverband Schleswig-Holstein und Schleswig-Holsteinischem
Gemeindetag zur Finanzierung von Hilfen fiir Schiilerinnen und Schiilern mit
Behinderung und /oder sonderpadagogischem Forderbedarf beim
Schulbesuch

In Abldsung des bisherigen Moratoriums fir das Schuljahr 2014/2015 vereinbaren
Land und kommunale Landesverbande:

Nach den Beratungen in der Kommission Schulbegleitung und deren Arbeitsgruppen
bekraftigen kommunale Landesverbdnde und Landesregierung ihre gemeinsame
Stellungnahme zum Rechtsgutachten ,Finanzierungsverantwortung fir die
Schulbegleitung an éffentlichen Regelschulen in Schleswig-Holstein®, Prof. Dr.
Kingreen, Universitdt Regensburg. Danach lasst sich eine rechtlich trennscharfe
Abgrenzung der Zustandigkeitssphéaren zwischen den gesetzlichen Leistungen nach
SGB VIl und SGB XII (Schulbegleitung) und den Aufgaben von Schule im
Kernbereich des padagogischen Handelns (Schulische Assistenz) derzeit schwer
durchfuihren; die unbestimmten Rechtsbegriffe ,Hilfen zur angemessen
Schulbildung® bzw. ,Kernbereich der padagogischen Arbeit* eréffnen einen grof3en
Beurteilungsspielraum.

1.  Die Landesregierung sagt zu, mit der Einfihrung der Schulischen Assistenz an
Grundschulen die ihr im Kernbereich padagogischer Arbeit obliegenden
Aufgaben in dieser Schulart zu erfillen. Fir den Bereich der Grundschulen wird
das Moratorium durch diese Anschlussvereinbarung ersetzt.

2. Die Bewilligung der Leistungen zur Schulbegleitung durch die Kommunen im
Bereich der Grundschulen erfolgt im Rahmen der gesetzlichen
Voraussetzungen nach SGB VIII und SGB XII.

3. Das Land wird die Schulische Assistenz an den Grundschulen zum 1. August
2015 einrichten und alle notwendigen Schritte zligig umsetzen. Fir den Einsatz
der Schulischen Assistenzkrafte gelten dabei die von der Expertenkommission
Schulbegleitung erarbeiteten ,Eckpunkte zur Zielsetzung und zu den Aufgabe
Schulischer Assistenz".

4. Bis die Schulische Assistenz auch an den weiterfiihrenden Schulen eingefiihrt
wird, werden zur Unterstitzung von Schiilerinnen und Schillern mit



Behinderung und/oder sonderpédagogischem Foérderbedarf Hilfen
weitergewdhrt, die dem Kernbereich der padagogischen Arbeit zuzuordnen sind.
Insoweit gilt das Moratorium vom vergangenen Jahr fort. Das Land leistet den
Kreisen und kreisfreien Stadten dafir einen Festbetrag von 5,21 Mio. Euro € als
finanziellen Ausgleich, der auf Basis folgender Grundannahmen ermittelt (siehe
Anlage) und ab dem Schuljahr 2016/17 jahrlich um 10 Prozent gesteigert wird:

e  Ausgangsbetrag ist die Gesamtsumme fur Schulbegleitung nach SGB VIII
und SGB XII fur das Jahr 2014 mit rd. 32 Mio. Euro. Von der
Gesamtsumme entfallen 45% der Ausgaben auf Leistungen an
weiterfihrenden Schulen (14,4 Mio. Euro).

¢ An weiterfihrenden Schulen entfallen wiederum 35% der Ausgaben auf
Leistungen fur Schilerinnen und Schiler auch geistiger und/oder
kérperlicher Behinderung.

Die Ausgaben der Kreise und kreisfreien Stadte, auch soweit sie zur
Deckung notwendiger Bedarfe weitergewahrt werden, die dem Kernbereich
der padagogischen Arbeit von Schulen zuzuordnen sind, werden nach den
MafRgaben des AG-SGB Xl finanziert. Daher gilt auch insoweit ab 2015
die nach dem geénderten AG-SGB XlI anteilige Finanzierung des Landes
von 79%. Das umfasst auch das vom Land zu tragende Risiko, bei
tberdurchschnittlichen Steigerungen der Leistungen zur Schulbegleitung
unter den Voraussetzungen des § 10 AG-SGB-XII ggf. nachzufinanzieren.
Der kommunale Finanzierungsanteil betragt 21%. Von den danach von
den Kreisen und kreisfreien Stadten zu finanzierenden Ausgaben fur
Leistungen gleicht das Land den Kreisen und kreisfreien Stadten nach
dieser Vereinbarung einen weiteren Anteil von 50% aus.

e  65% der Ausgaben an weiterfiihrenden Schulen entfallen auf Leistungen
fur Kinder mit seelischer Behinderung. Davon gleicht das Land den Kreisen
und kreisfreien Stadten die Halfte aus.

Kommunale Landesverbande und Land vereinbaren, in der Kommission
Schulbegleitung Verfahren zu entwickeln, nach denen die Leistungen der
Schulbegleitung und fir den pédagogischen Kernbereich nach dieser
Vereinbarung sowie die Leistungen der Schulischen Assistenz gesteuert
werden kdnnen. Die gesetzlichen Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten
bleiben dabei unberhrt.
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6. Sollte das Land die Schulische Assistenz auf die weiterfiihrenden Schulen
erweitern, treffen Land und kommunale Landesverbande eine der Ziff. 3
entsprechende Vereinbarung.

7.  Der in Ziffer 4 vereinbarte Festbetrag in Hohe von 5,21 Mio. € ist zum 1. August
2015 fallig. Dartber hinaus erklart sich das Land bereit, eine Ausfallzahlung zu
leisten, wenn die Schulische Assistenz an den Grundschulen zunachst nicht in
vollem Umfang eingerichtet werden kann. Dieser Ausfallbetrag belauft sich im
Schuljahr 2015/16 auf insgesamt 4,4 Mio. €, falls lediglich die Halfte der fur die
Schulische Assistenz verfligbaren Haushaltsmittel verbraucht ist; er reduziert
bzw. erhéht sich anteilig, wenn mehr bzw. weniger als 50 Prozent der Mittel
abgeflossen bzw. gebunden sind. Mal3gebliche Zeitpunkte fur die Feststellung,
wie viele Mittel noch nicht fur die Schulische Assistenz eingesetzt werden, sind
der 01.12.2015 und der 31.07.2016. Auf Grundlage der zum Stichtag 1.12.2015
ermittelten Feststellungen leistet das Land eine Abschlagszahlung zum
15.12.2015. Eine endgultige Abrechnung erfolgt auf Grundlage des
Feststellungszeitpunkts 31.07.2016 bis zum 15.09.2016.

8. Land und Kommunale Landesverbande vereinbaren, die Regelungen dieser

Vereinbarung einschlieBlich der Wirkungsweise der Schulischen Assistenz nach
dem Schuljahr 2016/2017 zu evaluieren.

Kiel, /{( Juni 2015
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Stand: 12.05.2015
Eckpunkte zur Zielsetzung und zu den Aufgaben

Schulischer Assistenz

1. Die multiprofessionelle Ausstattung gehort zu den pragenden Merkmalen einer
inklusiven Schule. Ein Teilelement dieser Ausstattung bildet die Schulische As-
sistenz. lhr Ziel ist es, im Zusammenwirken mit anderen schulischen Unterstit-
zungssystemen zur Erreichung der pﬁdagogischen Ziele im Sinne von § 4
SchulG beizutragen. Die Assistenzkrafte sollen Schilerinnen und Schiler unter;
stutzen, um fiir alle Kinder in einer Klasse die Lernbedingungen zu verbessern

und dadurch auch die Lehrkrafte zu entlasten.

2. Die Schulische Assistenz Soll an Grundschulen aufgebaut werden, denn diese
Schulart zeichnet sich durch eine besonders heterogene Schilerschaft aus. Vor
allem aber findet hier, am Beginn der schulischen Laufbahn, eine Umstellung
auf systematische Lernprozesse statt, und es werden neue emotionale und sozia-
le Anforderungen an Kinder gestellt, die sich mit Hilfe von Assistenzkréften bes-
ser bewdltigen lassen. Auf diese Weise kénnen der Ubergang von der Kinderta-
gesstatte in die Schule erleichtert und die praventive Arbeit der Schulen wirksa-
mer gestaltet werden. |

3. Als mégliche Aufgaben- und Einsatzfelder der Schulischen Assistenzkréfte
kommen insbesondere in Betracht:

e die Unterstiitzung von Schiilerinnen und Schiilern im sozialen und emotiona-
len Bereich mit dem Ziel der Férderung des sozialen Verhaltens und der bes-

seren Integration in den Klassenverband sowie einer dauerhaften schulischen
Teilhabe

Beispiele:

» Unterstltzung von Schilerinnen und Schiilern bei der Umsetzung bzw. Einhaltung von
vereinbarten Regel- und Ordnungsprinzipien

» RegelméRige Kontakt- und Gesprachsangebote zur Unterstiitzung der Schulsozialarbeite-

rinnen und Schulsozialarbeiter (Einzel-, Kleingruppengespréache, Begleitung von Klassen-

ratsstunden ...)

Unterstiitzung von Lehrkrédften sowie Schiilerinnen und Schiilern in Konfliktsituationen

(z.B. bei Selbst- und Fremdaggression, Verweigerungen, Weglaufsituationen oder Riick-

zugserfordernissen) durch Kontakt-, Gesprachs- und Handlungsangebote

» mit der Klassenlehrkraft abgestimmte Interventionen wie die Begleitung von befristeten
Auszeiten ...

v
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angeleitete Unterstiitzung / Begleitung / Umsetzung von spezifischen FérdermaRnahmen
und Lernprogrammen fiir Gruppen oder einzelne Schiilerinnen und Schiiler im Schwer-
punkt ihrer emotionalen bzw. sozialen Entwicklung

die Untersttzung von befristeten MalRnahmen der schulischen Erziehungshilfe innerhalb
und auflerhalb der Lerngruppe '

die Unterstitzung von Lehrkraften sowie von Schillerinnen und Schilern wah-
rend des Unterrichts

Beispiele:

>
>
>

angeleitete Unterstlitzung einer Schiilergruppe oder einzelner Schiiler im Klassenverband
Hilfestellungen bei der Umsetzung von Arbeitsauftrigen

Hilfestellungen bei Handlungsplanung und Selbstorganisation oder der Verwendung von
Arbeitsmaterialien

Ermutigung, Motivation von Schiillerinnen und Schiilern

Unterstiitzung von Schiilerinnen und Schiilern bei dem Einiiben von Methoden, dem Ein-
satz von (technischen) Hilfsmitteln wie speziellen Computer- oder Lernprogrammen oder
der Anwendung von Arbeitstechniken ...

angeleitete Unterstiitzung einer Schiilergruppe oder einzelner Schiiler auferhalb des
Klassenverbandes, z.B. bei befristeten rdumlichen Aufteilungen

Begleitung und Unterstiitzung von angeleiteten Differenzierungsangeboten

die Unterstiitzung von Lehrkraften sowie Schiilerinnen und Schiilern bei der
Gestaltung des gesamten Schulvormittags einschliel3lich der Pausen

Beispiele:

%
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>
>

Gestaltung von padagogischen Pausen- oder Frithstiicksangeboten
Begleitung angeleiteter Kleingruppenangebote (Spielen, Bewegung, Lesen ... )
Begleitung von Schiilerinnen und Schiilern in Ruhe- und Riickzugszonen

die Unterstitzung von Lehrkréften sowie Schilerinnen und Schilern bei be-

sonderen Projekten, Ausfligen bzw. Klassenfahrten, Sporttagen, Schul- und
Klassenfesten sowie generell beim Lernen am anderen Ort

Beispiele:

s
o
»

>

Begleitung von Ausfliigen und Klassenfahrten

Unterstiitzung bei der Durchfiihrung von Projekt- und Sporttagen, Schul- und
Klassenfesten ...

Begleitung von Aktivitdten ,Lernen am anderen Ort“

die Unterstltzung einzelner Schilerinnen und Schiller bei unterrichtsergan-

zenden Angeboten, um deren Teilnahme zu ermdglichen (z.B. Ganztag, Be-

treuung, Hausaufgabenbhilfe, Arbeitsgemeinschaften)



Beispiele:

» Hausaufgabenhilfe und Arbeitsgemeinschaften
» Begleitung von Schiilerinnen und Schiilern mit Unterstiitzungsbedarf in Betreuungs- oder
Ganztagsangeboten

» die punktuelle Unterstiitzung von Schiilerinnen und Schilern in belastenden
Situationen

Schulische Assistenzkrafte diirfen nicht fiir eigenstandigen Unterricht

oder fiir Vertretungsaufgaben eingesetzt werden.

4. Der Einsatzbereich der Schulischen Assistenzkréfte in den einzelnen Schulen lei-
tet sich aus den unter Ziffer 3 beschriebenen Tatigkeitsfeldern ab und wird auf
schulischer Ebene unter Berlicksichtigung des jeweiligen spezifischen Bedarfs
geregelt. Die Schulischen Assistenzkrafte sollen eingebunden werden in die
Teamstruktur, die am jeweiligen Schulstandort besteht und die insbesondere
auch durch die Mitwirkung der Lehrkrafte fur Sonderpadagogik und der Schulso-
zialarbeit gepragt wird.

5. Die Assistenzkrafte missen Uber die fur ihren Aufgabenbereich erforderliche
Qualifikation verfiigen. In Betracht kommen insbesondere Erzieherinnen und Er-
zieher und padagogisch ausgebildete Personen, sozialpaddagogische Assistentin-
nen oder Assistenten und Kinderpflegerinnen oder Kinderpfleger sowie sozial er-
fahrene Personen.

Neben der entsprechenden Qualifikation ist die regelméaBige Fortbildung der
Schulischen Assistentinnen und Assistenten eine zentrale Voraussetzung fiir die
Tétigkeit in der Schule. Entsprechende Angebote wird das IQSH in Abstimmung

mit dem Bildungsministerium vorhalten.






Lertifikatskurs Schulassistenz K R E S E L
e.V.

... furdas Leben mit Kindern

Modulkurzbeschreibungen

Seit mehr als dreiRig Jahren hat sich der KREISEL e.V. mit dem Lernen auseinander gesetzt: Lernen in
der kindlichen Entwicklung, Lernen in der Schule und Lernen und Entwicklung unter therapeutischer
Begleitung. Unser Leitgedanke ist ein weiter und offener Blick besonders auf die férdernden Krafte
aller Beteiligten, ohne die hemmenden Faktoren fiir das Lernen zu vernachlassigen. Aus den
Einsichten in systemische Zusammenhange fiir Bindung, Beziehung und Erziehung haben wir einen
ganzheitlich-systemischen und dabei konsequent ressourcenorientierten Ansatz von Integrativer
Lerntherapie entwickelt. Auf diesen Erfahrungen basiert das Konzept fiir den Zertifikatskurs
Schulassistenz fiir das Land Schleswig-Holstein: '

1./2. Tag Entwicklungs- und Lernbegiiff; Haltung: Rollenbewusstsein

Arbeits-
- 3. Tag Bedeutung ven Bewegung fUr Lernen und Sezialverhalten
Entwicklungs-und tagung
Lernmodell
: - 4. Tag Emotional-soziale Aspekte
%}'SiekaSCheS Sensomotorik : und
oniel * Wahrnehmung I 5 0 i
’ : /6.7ag S & G hsfut Zertifikat-
Vorkenntnisse der und Verarbeitung Lernstérungin der STl dpidas e vergabe
Tellne.hmer * Sensomotorikund | Klasse 7. Tag Rollenkiarung
Inklusion Lernen Gruppenphasen Sprache & Aufgabenprofil
Froh férdern * Beobachtungen | Bindung, Leistung, Erfahrungsschatz
Gesamtkonzeptdes | * Angebote im Soziale Gespréchsfuhrung: | Teil des Teams
Zertifikatkurses Schulalltag Anerkennung e
. Kommunikations- Fremderwartungen
* Gezielte Wert und Selbstwert modelle S
Unterstdtzung Beobachtung und Mdglichkeiten
; 5 Methoden der
UnfersiGtzung I6sungsorientierten elhedendes
B tg Untemichts und in
SIaiong der Kleingruppe
Atmosphdre

Individuelles
Portfolio erstellen

Modul Entwicklungs- und Lernmodell, 1. & 2 Tag

Im Einfiihrungsmodul lernen die Teilnehmerinnen das Systemische Entwicklungs- und Lernmodell
kennen und beschiftigen sich intensiv mit allen Faktoren, die zum Lernen dazu gehoren:
Sensomotorik, Sprache, Schriftsprache, Mathematik und emotional-soziale Aspekte. Die
Teilnehmerinnen erfahren in Ubungen und Selbsterfahrungen, welche Bedeutung die verschiedenen
Teilaspekte des Lernmodells haben. '

Die Themen Inklusion als Herausforderung und Chance sowie die Rollenfindung der
Schulassistentinnen im System der jeweiligen schulischen Strukturen von z.B. Lehrkréften,
Sozialpadagogen und Lernbegleitern werden in diesem Modul begonnen und als Entwicklungs-/
Erfahrungsprozess in den weiteren Modulen begleitet.

Modul Sensomotorik, 3. Tag

Die Schulassistentinnen kennen ganz allgemein die Bedeutung von Bewegung fiirs Lernen.

Sie lernen den Entwicklungsstand der Kinder fiir die sensomotorischen Voraussetzungen zum Lernen
von Lesen, Schreiben, Rechnen und emotionalem Verhalten wahrzunehmen.

© KREISEL e.V., Institut fUr Weiterbildung und Familienentwicklung



Lertifikatskurs Schulassistenz K R E S E l_
| eV.

... furdas Leben mit Kindern

Durch den gesamten Kurs ziehen sich Bewegungsspiele. Am Ende haben die Teilnehmerinnen
Anhaltspunkte dazu, wie sie Kinder mit Unterstiitzungsbedarf erkennen kénnen und sind in der Lage
entsprechende Angebote zu machen, also Spiele und Ubungen gezielt auszuwihlen und einzusetzen.

Modul Emotional-Soziale Unterstiitzung, 4. Tag

Storungen in einer Klasse haben ihren Ursprung oft in emotional-sozialer-Bediirftigkeit einzelner
Kinder. In diesem Modul gibt es als Antworten darauf sowohl theoretischen Hintergrund als auch
praktische Hilfsmoéglichkeiten. Im Schwerpunkt heiRt das: Welche Bedeutung hat der Selbstwert und
die Selbstwirksamkeit auf das Verhalten eines Kindes und welche Maglichkeiten gibt es, in einer
Gruppe einzelne zu férdern und zu stdrken und damit dem Inklusionsgedanken gerecht zu werden.
Dazu gehért auch das Wissen iiber Gruppendynamiken, wie diese gut genutzt werden kénnen und
welche Art der Begleitung zu welcher Dynamik passt.

Modul Sprache, 5. Tag (Umfang: 0,5 Tag)

In diesem halben Tag lernen die Teilnehmerinnen die wichtigsten Meilensteine fiir die sprachliche
Entwicklung von Kindern kennen. Die Bedeutung der Sprache fiirs Lernen wird nochmals vertieft und
auch die Bedeutung von Mehrsprachigkeit thematisiert. Auch in diesem Modul gibt es wieder
praktische Umsetzungsmaoglichkeiten fiir den Schulalltag. :

Modul Gesprichsfiihrung, 5. & 6. Tag (Umfang: 1,5 Tage)

Das Modul Gespréchsfiihrung kniipft an vorherige Module an: An Themen, die in den ersten zwei
Tagen angestoRen wurden, z.B. die Haltung und das systemische Denken und Handeln sowie an das
Modul zu Emotional-Sozialen-Aspekten.

Es geht darum, wie die Schulassistentinnen eine Klassenkultur tiber ihre eigene Sprache und
Gesprachsfithrung und vor allem {iber ihre eigene Haltung, die ihren Ausdruck unter anderem in der
Gesprachsfiihrung hat, beeinflussen konnen um damit die Lernvoraussetzungen fiir alle zu
verbessern und die Lehrer zu entlasten.

Modul Rollenklirung & Aufgabenprofil, 7. Tag

Nach bis dahin erworbenen beruflichen Erfahrungen als schulische Assistenzkraft geht es darum,
Themen zusammenzufiihren und zu einem ,,Berufsbild Schulassistenz“ zusammenzufiigen.
Erwartungshaltungen von z.B. Seiten der Lehrkréfte oder Eltern an die Schulassistenten werden
geklart und ein Umgang hiermit erarbeitet. Die Teilnehmerinnen arbeiten intensiv mit dem Ordner
zur Kompetenzentwicklung und Profilbildung, der vom KREISEL e.V. entwickelt wurde.

Arbeitstagung & Zertifikatsvergabe, 8. Tag

Zum Ende des Zertifikatskurses werden die Teilnehmerinnen in Vortragen und spezifischen
Workshops das Thema Inklusion vertiefen. Das Programm wird zu einem spéteren Zeitpunkt
veroffentlicht.

© KREISEL e.V., Institut fUr Weiterbildung und Familienentwicklung



Befragung der Grundschulschulleitungen: Tatigkeitsfelder der Schulischen Assistenz

Formale Fragen zu Ihrer Schule

1. Wie viele Zeitstunden pro Woche (ohne Beriicksichtigung der Vor- und Nachbereitungs-
zeit, sofern vorgesehen) steht die Schulische Assistenzkraft/ stehen die Schulischen As-
sistenzkrafte insgesamt Ihrer Grundschule zur Verfugung?

2. Wer hat die Anstellungstragerschaft fiir die Schulische Assistenz?

[] der Schultrager (Option 1) oder

[] ein freier Trager, der mit dem Schultrager kooperiert (Option 2), oder

[ ] das Land Schleswig-Holstein (Option 3).

Wie viele Klassen gibt es im Primarbereich an lhrer Schule?

Wie viele Schulerinnen und Schiler besuchen den Primarbereich Ihrer Schule?

Wo befindet sich lhre Schule?

[]in einem Flachenkreis oder

[]in einer kreisfreien Stadt.

absow

Fragen zum Einsatz lhrer Schulischen Assistenz
Die weiteren Fragen beziehen sich auf das Gesamtstundenkontingent der Schulischen As-
sistenz, unabhangig von der Anzahl der Personen.
6. Wie viel Prozent der Unterstiitzung der Schulischen Assistenz findet statt:
e im regelmaRig Ublichen, geplanten Rahmen
¢ punktuell situationsabhangig, ausgeldst durch besonderes Schilerverhalten, durch

besondere Ereignisse an der Schule bzw. im Kollegium.
(Die Summe dieser Zahlen ergibt 100 %. Es kénnen ganze Zahlen ohne Kommastellen angegeben werden.)

7. Wie viel Prozent ihrer Arbeitszeit (ohne Beriicksichtigung der Vor- und Nachbereitungs-
zeit, sofern vorgesehen) ist die Schulische Assistenz in folgenden Sozialformen einge-
setzt:

e im Klassenverband
¢ in Kleingruppen aul3erhalb des Klassenverbandes

e mit einzelnen Schilerinnen und Schilern auRerhalb des Klassenverbandes
(Die Summe dieser Zahlen ergibt 100 %. Es kénnen ganze Zahlen ohne Kommastellen angegeben werden.)

Fragen zu den Aufgaben- und Einsatzfeldern der Schulischen Assistenz
Die weiteren Fragen beziehen sich auf das lhrer Schule zur Verfligung stehende Gesamt-
stundenkontingent der Schulischen Assistenz, unabhéngig von der Anzahl der Personen.
8. Wie viel Prozent ihrer Arbeitszeit (ohne Beriicksichtigung der Vor- und Nachbereitungs-
zeit, sofern vorgesehen) wird die Schulische Assistenz tatig zur
o Forderung des Arbeitsverhaltens von Schilerinnen und Schilern
e Forderung des Sozialverhaltens von Schilerinnen und Schilern

e Sonstiges
(Die Summe dieser Zahlen ergibt 100 %. Es kénnen ganze Zahlen ohne Kommastellen angegeben werden.)

9. Wie viel Prozent ihrer Arbeitszeit (ohne Beriicksichtigung der Vor- und Nachbereitungs-
zeit, sofern vorgesehen) unterstitzt die Schulische Assistenz einzelne Schilerinnen und
Schuler bei folgenden Zielen:

bei der Umsetzung von Arbeitsauftragen

beim Lernverhalten (Handlungsplanung und Selbstorganisation)

sonstige Unterstitzung im Arbeitsverhalten

bei der Umsetzung / Einhaltung von Regeln

angemessenes Verhalten in Konfliktsituationen (z.B. bei Selbst- und Fremdaggressi-

on, Verweigerungen, Riickzugserfordernissen)

e angemessenes Verhalten im Umgang mit Lehrkraften und Mitschilern

e sonstige Unterstitzung im Sozialverhalten
(Die Summe dieser Zahlen ergibt 100 %. Es kénnen ganze Zahlen ohne Kommastellen angegeben werden.)
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Empfehlungen des Ministeriums fiir Schule und Berufsbildung, des
Ministeriums fiir Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung und
den Kommunalen Landesverbinden zum Zusammenwirken von
Schulbegleitung/Schulischer Assistenz an den Grundschulen

Praambel

Zwischen den kommunalen Spitzenverbanden und dem Land Schileswig-Holstein
wurde fur das Schuljahr 2015/ 2016 ein Moratorium fur die Finanzierung von Hilfen
far Schilerinnen und Schiler mit (drohender) Behinderung und / oder
sonderpadagogischem Férderbedarf beim Schulbesuch vereinbart. Die
Landesregierung sagte zu, mit der Einfllhrung der Schulischen Assistenz an
Grundschulen die ihr im Kernbereich padagogischer Arbeit obliegenden Aufgaben in
dieser Schulart zu erfillen.

Auch nach Einfuhrung der Schulischen Assistenz an den Grundschulen werden
Leistungen zur Schulbegleitung im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen nach
SGB VIl und SGB XlI auRerhalb des Kernbereichs der padagogischen Arbeit der
Schule weiter bewilligt.

Alle Beteiligten haben sich dazu bekannt, dass an der inklusiven Schule neben den
Aufgaben des Landes im padagogischen Kernbereich und den Aufgaben der
Jugend- und Sozialhilfetrdger im Rahmen der Eingliederungshilfe eine dritte

gemischte Aufgaben- und Zustandigkeitssphéare von Schule und Eingliederungshilfe
existiert.

Dabei bestehen die Aufgaben des Landes im padagogischen Kernbereich
insbesondere in der Arbeit der Lehrkrafte bzw. der Sonderpadagoginnen und
Sonderpadagogen, soweit diese im Rahmen des lehrplanmaRigen Unterrichts Sach-,
Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz in eigenstandiger padagogischer
Verantwortung vermitteln und dabei teilweise auch von der Schulischen Assistenz
unterstitzt werden.

Der Jugend- und Sozialhilfetrager ist bei der Gewahrung von
Unterstutzungsleistungen im nichtpadagogischen Bereich allein verantwortlich.

Die an Schulen installierten Unterstiitzungssysteme im gemischten
Zustandigkeitsbereich - im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgaben auch die Schulische
Assistenz an Grundschulen, die Schulsozialarbeit (gemaR § 6 Abs. 6 SchulG), der
Schulpsychologische Dienst (§ 132 SchulG) sowie die Hilfen zur angemessenen
Schulbildung nach § 35a SGB VIl und 53 SGB Xl - sollen nicht zu einer weiteren
Abgrenzung (im Einzelfall) fihren, anzustreben ist vielmehr eine Optimierung der
Zusammenarbeit an den Schnittstellen von Schule, Jugend- und Sozialhilfe.



Ziel muss es sein, innerhalb der bestehenden Zustandigkeiten die Unterstiitzung von
Schiilerinnen und Schilern an der Schule in einer Verantwortungsgemeinschaft zu
gewahrleisten, in deren Mittelpunkt der Unterstiitzungsbedarf und die
Teilhabechancen von allen Kindern stehen.

Handlungsleitend fiir die effektive Unterstiitzung und Teilhabe ist der
Kooperationsgedanke, dem die Sozialleistungstrager ebenso wie die Schulen
verpflichtet sind. Dies basiert auf Vertrauen und bedingt Wertschatzung zwischen
Schule sowie Jugend- und Sozialhilfetrdgern (und setzt eine gemeinsame
Grundhaltung aller Beteiligten insbesondere im Hinblick auf die Inklusion voraus).

Handlungsempfehlungen

Ziel der Handlungsempfehlungen ist die Unterstiitzung von Schiilerinnen und
Schillern mit (drohenden) Behinderungen aus einer Hand. Schule, Schultrager,
Trager der Schulischen Assistenz und die Trager der Jugend- und Sozialhilfe
bekennen sich dabei zu ihrer gemeinsamen Verantwortung, in ihrem Bereich die die

Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung zu gewahrleisten und zu
fordern.

Die Handlungsempfehlungen dienen dem effektiven Zusammenwirken aller
Unterstiitzungssysteme, die am Ort Schule wirken. Sie sind nicht abschlieBend und
lassen - wie beispielsweise in den kreisfreien Stadten bereits praktiziert - sowohl
abweichende Regelungen vor Ort als auch Anpassungen und Weiterentwicklungen
bestehender Rahmenbedingungen und vorhandener Kooperationsstrukturen zu.

Ziel der Kooperation vor Ort sind die Kontinuitat und die Qualitat bei der
Unterstiitzung der Schilerinnen und Schiler mit (drohender) Behinderung. Die

Unterstiitzung soll so gestaltet werden, dass sie situations- und bedarfsgerecht
wahrend des Schulbesuchs wirkt.

e Fir Schilerinnen und Schiler und ihre Eltern wird in jedem Kreis eine
federfiihrende Stelle als Ansprechpartner bestimmt; sie koordiniert die
Zusammenarbeit der Beteiligten im Verfahren. Diese Stelle soll Schillerinnen
und Schuler und ihre Eltern umfassend einbeziehen und fur die notwendige
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen sorgen.

¢ Die ortlichen Trager der Sozial- und Jugendhilfe sind verantwortlich fir
Bedarfserhebung und -feststellung sowie fur deren Erfiillung nach ihren
Leistungsgesetzen unter Beriicksichtigung der Bedarfe, die Aufgaben
innerhalb des rechtlich nicht trennscharf abgrenzbaren Bereiches von
Schule und Leistungstragern beriihren. Sie streben dabei landesweit
einheitliche Grundsatze an. Die Schule ist verantwortlich, die ihr im
Kernbereich padagogischer Arbeit obliegenden Aufgaben zu erfiillen.



» Leistungstrager und Schulen sollen notwendige gutachterliche Prozesse
bestmdglich aufeinander abstimmen. Doppelbegutachtungen sind zu
vermeiden. Stellungnahmen behandelnder Arzte und sonstiger
Leistungserbringer, z.B. Therapeuten, Logopéden etc., sind in die
Entscheidungen einzubeziehen. Zur Vorbereitung von Entscheidungen sollen
wechselseitig auch die Bearbeiter in der Jugend- und Sozialhilfe sowie die
Schulleitung bzw. die Klassenlehrkraft, die Sorgeberechtigten und ggf.
sonstige Leistungserbringer (z.B. bisherige Schulbegleiter) Gelegenheit zur
Stellungnahme erhaiten.

Anzustreben ist ein zwischen Schule und Leistungstrager unter Beteiligung
der Schilerinnen und Schiler und deren Eltern abgestimmter und den
Grundsatzen des Rehabilitationsrechts entsprechender Teilhabe- oder
Foérderplan.

o Fur die Entscheidung Uber die notwendige Unterstiitzung ist die systemische
Unterstitzung durch die Schulische Assistenz einzubeziehen. Zwischen den
Sozialleistungstragern und den Tragern der Schulassistenz und der Schule ist
Einvernehmen tiber das Vorgehen herzustellen, um ein abgestimmtes fachlich
orientiertes Unterstiitzungssetting zu gewéhrleisten.

» Die Koordination der Tatigkeit der Schulbegleitung und der Schulassistenz vor
Ort erfolgt durch die fachlich Verantwortlichen (Trager der Schulbegleitung
und der Schulassistenz) zusammenarbeitsorientiert und im Benehmen mit der
Schulleitung bzw. den Lehrkréaften.

Soweit und solange diese gemeinsam verantworteten Prozesse vor Ort nicht
verabredet sind, soll in streitigen Fallen tber den Umfang von Leistungen fiir Hilfen
zur angemessenen Schulbildung durch Schulbegleitung mindestens vor einer
Entscheidung im Rechtsbehelfsverfahren (Widerspruch) eine Abstimmung tber die
notwendige Unterstiitzung im rechtlich nicht trennscharf zwischen Schule und
Eingliederungshilfe abzugrenzendem Verantwortungsbereich vorgenommen werden
(Clearing/Task Force). Ziel des Clearings ist, eine effektive Unterstiitzung im
Einzelfall unter Beruicksichtigung aller vorhandenen Ressourcen einschlieBlich der
Unterstitzung durch die Sonderpadagogik und die Schulische Assistenz zu
gewahrleisten. Ziel ist, die Hilfe aus einer Hand zu gewahren und zu vermeiden, dass
Abgrenzung bei der Erledigung der Aufgaben zwischen den Helfern und aufwéndige
Vorgehensweisen bei Unterstiitzung dazu fiihren, dass die Hilfe fiir Schilerinnen und
Schiler mit Behinderung ineffektiv ist.

Am Clearingverfahren sind neben dem Trager der Sozial- und Jugendhilfe und den
Schulverantwortlichen vor Ort auch eine Vertreterin oder ein Vertreter des fur Schule
und — auf Wunsch des oértlichen Tragers der Sozial- oder Jugendhilfe — eine
Vertreterin oder ein Vertreter des fiur die Eingliederungshilfe zusténdigen
Ministeriums zu beteiligen. Aufgabe der Vertreterinnen oder Vertreter der Ministerien
ist die Férderung einer giitlichen Einigung. Die Schilerinnen und Schiler mit
Behinderung und ihre Eltern sind auf geeignete Weise unter Beriicksichtigung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu informieren.
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Leistungsbeschreibung

A)

Skizze des Evaluationsauftrags

Das Land Schleswig-Holstein hat zum Schuljahr 2015/16 an den Grundschulen eine Schulische Assis-
tenz eingefuhrt. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung sind die wirtschaftliche und die

padagogische Wirkungsweise dieses Unterstlitzungssystems zu untersuchen.

1. Wirtschaftliche Aspekte
e Sachstand zu einem noch zu definierenden Stichtag:

o Schulische Assistenzkrafte: Anzahl der Schulischen Assistenzen pro Schule und pro Kreis
bzw. kreisfreie Stadt, inklusive der Wochenstunden in der Schule und der vertraglich verein-
barten Wochenstunden unter Berlcksichtigung der jeweiligen Anstellungstragerschaft sowie
der dafur aufgewendeten Mittel. Umfang der Arbeitsanteile zur Unterstiitzung der schulischen
Inklusion in Abgrenzung zu anderen Aufgaben, die nicht im Zusammenhang mit Aufgaben im
Interesse von Schulerinnen und Schilern mit Behinderung anfallen.

o Schulbegleitung: Anzahl der Schulbegleitungen pro Schule und pro Kreis bzw. kreisfreie
Stadt, inklusive der Wochenstunden in der Schule und der vertraglich vereinbarten Wochen-
stunden unter Bericksichtigung der jeweils zugrundeliegenden Diagnose nach der ICD-10
und der damit verbundenen Beeintrachtigung der Teilhabe sowie der Bewilligungsgrundlage
(SGB VIl vs. SGB XIllI) und der dafur aufgewendeten Mittel

o Integrierte Modelle/Poollésungen: Erfassung der Gestaltung und der Effekte

o Entwicklung der Fallzahlen und Prognosen: Darstellung der Fallzahlen und Ausgaben flr
Schulbegleitungen fiir einen noch zu definierenden Zeitraum, getrennt nach Bewilligungs-
grundlage, Schule und Schulart, sowie Prognose von Fallzahlen und Ausgaben fur das Jahr,
welches dem erfassten Zeitraum folgt

e Uberprufung der Validitat der Annahmen fiir den Ausgleichsbetrag von 5,21 Mio. Euro und ggf.
Neuberechnung (unter Beriicksichtigung der héchstrichterlichen Rechtsprechung)
e Darstellung des Gesamtstundeneinsatzes fir inklusiven Unterricht:

o Erfassung der Wochenstunden der unterschiedlichen Statusgruppen (Lehrkrafte der Regel-
schule, Lehrkrafte fur Sonderpaddagogik, Schulische Assistenzkrafte, Mitarbeiter der Schulso-
zialarbeit) unter Berlcksichtigung der vertraglich vereinbarten Stunden sowie der der Schule
zur Verfuigung stehenden Wochenstunden

o Vergleich der Stundenressourcen unter Berticksichtigung der Schilerzahlen insgesamt sowie
der Schilerinnen und Schuler mit sonderpadagogischem Forderbedarf zu einem noch zu defi-
nierenden Zeitraum

e Darstellung und Bewertung der Verfahren zur gemeinsamen Steuerung von Leistungen der Schul-

begleitung und der Schulischen Assistenz (auch unter Beriicksichtigung der Handlungsempfehlun-

gen)



N

Hinweise und Empfehlungen fir die effektive Zusammenfiuhrung und Finanzierung der Unterstit-

zungssysteme der Schulischen Assistenz und der Schulbegleitung

. Padagogisch-fachliche Aspekte

Auswirkung der Schulischen Assistenz auf die Unterrichtsqualitat durch eine Befragung der
Grundschullehrkrafte

Unterstltzung der Schiilerinnen und Schuler hinsichtlich ihres Arbeits- und Sozialverhaltens und
der Effekte fur eine inklusive Unterrichtsgestaltung, anhand von Auskunften der Schulischen As-
sistenzkrafte zu ihrem Tatigkeitsfeld sowohl mit vorgegebenen Kategorien als auch mit offenen
Fragen

Erfassung der Veranderungen in den Tatigkeitsfeldern der anderen schulischen Unterstitzungs-
systeme anhand von Befragungen der Mitarbeiter der Schulsozialarbeit sowie der inklusiv tatigen
Lehrkréfte fir Sonderpadagogik

Darstellung und Bewertung der Unterstiitzung des Systems Schule und Auswirkungen auf die
Schulentwicklung anhand von Auskiinften der Schulleitungen

Befragung der Eltern Gber die Zufriedenheit und die Wirkung der Schulassistenz

Prifung der Umverteilung von Ressourcen innerhalb des Zustandigkeitsbereiches lber eine Be-
fragung der Schulrate und der Schultrager

Erhebung und Bewertung der Brutto- und Nettostunden in Abhéngigkeit von der Anstellungstra-
gerschaft und der Schulgréf3e

Erhebung der Tatigkeitsfelder der Schulbegleiter (Befragung der Trager)

Hinweise und Empfehlungen fir die effektive Neuordnung und Zusammenfilhrung der Unterstit-

zungssysteme der Schulischen Assistenz und der Schulbegleitung

3. Nachjustierung der Zuweisungen

Die Tragféhigkeit der Zuweisungen auf der Grundlage der Schulstatistik mit Stichtag 19.09.2014 ist zu

Uberprufen ggf. sind alternative Verteilungskriterien zu entwickeln.

B.)

Zeitplan

Nach Zuschlagserteilung erhalt der ausgewéhlte Anbieter die Daten, die das Bildungsministerium be-

reits abgefragt hat (in anonymisierter Form).

Ebenso werden dem Anbieter die relevanten Unterlagen (Eckpunktepapier, Moratorium pp.) zur Verfu-

gung gestellt.

Im Juni 2019 sind vom Anbieter die ersten Befunde zu présentieren.

Die Ergebnisse der gesamten Evaluation sollen Mitte Oktober 2019 in schriftlicher und mundlicher

Form vorgestellt werden.
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Ganztag an Schule

Grundlagen, Strukturen, Planungen
4.401 — FB Kultur und Bildung



Ganztag an Schule
Schulkindbetreuung Klasse 1-4

Grundlagen

I. Woher kommen wir?

1. Elterninitiativen/BGS/ OGS/ Projekte — fehlende Standards

2. Unterschiedliche Entwicklungen je nach Standort

1. Wo wollen wir hin?

1. Fachliche Qualitatsstandards fir Betreuung und Forderung

2. Einheitliche Rahmenbedingungen fir ein verlassliches Angebot

gemeinsamer Jugendhilfe-/ Schul- und Sportausschuss, 21. Februar 2019 Hansestadt L["]BECK =



Ganztag an Schule
Schulkindbetreuung Klasse 1-4

aktueller Sachstand

 Betreuungsplatze fur Schulkinder im Schuljahr 2018/19
» 4050 an Grundschulen
» 108 Hortplatze an Kitas

« 37 Einrichtungen zur Schulkindbetreuung an Grundschulen
> 29 freie Trager/ guUG

> 5 Elternvereine
> 2 Schulvereine

> 1 Mitarbeiterverein

gemeinsamer Jugendhilfe-/ Schul- und Sportausschuss, 21. Februar 2019 Hansestadt LUBECK =



Ganztag an Schule
Schulkindbetreuung Klasse 1-4

_ aktueller Sachstand
= Betreuu ngszelten

» Von Unterrichtsende bis 16:00 (35)
» Fruhbetreuung (28)/ Spatbetreuung (9)

« Fachkrafte

» Sozialpad./ Erzieher*innen/ soz.pad. Assistent*innen

» Fachkrafte fur Schulkindbetreuung/ soz. erfahrene Personen/ Honorarkréafte
» Weitere Krafte, z.B. Bundesfreiwilligen Dienst 0.4.

» 52% Fachkraftequote im SJ 17/18

» ... Iim Schnitt eine Betreuungsperson auf 7 Kinder

gemeinsamer Jugendhilfe-/ Schul- und Sportausschuss, 21. Februar 2019 Hansestadt L["]BECK =



Ganztag an Schule
Schulkindbetreuung Klasse 1-4

aktueller Sachstand
 Modul Ganztag plus

» Zusatzliche personelle Ressource (Betreuungsschlissel 15:2)

» 14 Standorte mit Zusatzmodul im Schuljahr 2018/19

« Exkurs: soziale Gruppen gem. § 29 SGB VI

» 10 Kinder mit erh6htem Unterstitzungsbedarf im emotionalen, sozialen und
kognitiven Bereich, der im Rahmen der Ganztagsbetreuung allein nicht
aufgefangen werden kann, z.B. Kinder aus der Lerngruppe Erziehungshilfe

(LEH)/ (Personal: 1,21 Soz.pad.+ Erzieherin)

» 7 Standorte in Kooperation mit Bereich Familienhilfen (+1 im Aufbau)

gemeinsamer Jugendhilfe-/ Schul- und Sportausschuss, 21. Februar 2019 Hansestadt L["]BECK =




Ganztag an Schule
Schulkindbetreuung Klasse 1-4

 Teilhabe
» Ziel: Nachmittagsangebote sollen von Kindern mit Behinderung
wahrgenommen werden kénnen
» 1. Modellprojekt mit dem FB 2 an der Schule Lauerholz seit SJ 18/19

» Weiteres Modell am Forderzentrum Maria-Montessori-Schule in Planung

gemeinsamer Jugendhilfe-/ Schul- und Sportausschuss, 21. Februar 2019 Hansestadt LUBECK =



Ganztag an Schule
Schulkindbetreuung Klasse 1-4

aktueller Sachstand

 Exkurs: I-Pool Schulbegleitung

» Vorrangiger Einsatz der Betreuungskrafte des Nachmittagsangebots, d.h.
den Kindern vertrauten Personen = Verzahnung von Vor —und
Nachmittag — ein Vortell fur die Schulkinder und flr die

Personalgewinnung!

» Aktuelle Zahlen: 59% der | — Helfer sind auch im Ganztag, 55% sind

Fachkrafte, 85% arbeiten unbefristet

gemeinsamer Jugendhilfe-/ Schul- und Sportausschuss, 21. Februar 2019 Hansestadt L[.jBECK =



Ganztag an Schule
Schulkindbetreuung Klasse 1-4

« Raumsituation

» Grundlage: pro Zug 1 Ganztagsraum + Mensa +

Mehrzweckraume + Klassenrdume + Schulgelande/
Sporthalle in Doppelnutzung

» Raumausstattung fur Doppelnutzung in
Vorbereitung, ca. 60 Raume (480.000,00€ im
Haushalt 2019 beschlossen)

» Ausbau zusatzliche Ganztagsraume an 6
Grundschul-Standorten in Planung

» Schulhofgestaltung

gemeinsamer Jugendhilfe-/ Schul- und Sportausschuss, 21. Februar 2019 Hansestadt L["]BECK =



Ganztag an Schule
Schulkindbetreuung Klasse 1-4

* Qualitatsentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Schulamt
» Dokumentation/ Auswertung der Jahresberichte

» |ldeenbdrse in Planung

» Qualitatsentwicklung mit Tragern (UAG Schulkindbetreuung/ AG Qualitat)

gemeinsamer Jugendhilfe-/ Schul- und Sportausschuss, 21. Februar 2019 Hansestadt L["]BECK =



Ganztag an Schule
Schulkindbetreuung Klasse 1-4

 Ausblick Schuljahr 2019/ 20
» Flachendeckender Ausbau des Moduls Ganztag plus
» Aufnahme der Frihbetreuung in Regelfinanzierung nach Bedarf
» Verringerung der Schliel3zeiten in den Ferien, standortbezogen
» Tarifanpassung im Budget
» Weiterentwicklung der Teilhabe am Ganztag mit dem FB 2

» Entwicklung im Bund/ Land zum Rechtsanspruch

gemeinsamer Jugendhilfe-/ Schul- und Sportausschuss, 21. Februar 2019 Hansestadt L["]BECK =



Ganztag an Schule
Schulkindbetreuung Klasse 1-4

e Aus der Praxis:

» Ganztag an der Muhlenweg-Schule/ Trager: IN VIA e.V.

gemeinsamer Jugendhilfe-/ Schul- und Sportausschuss, 21. Februar 2019 Hansestadt LUBECK =



Ganztag an Schule
In der Sekundarstufe I/ Forderzentren Klasse 5-8

Grundlagen

. Woher kommen wir?
1. Netzwerke/ Schulerbefragung/ 2 Fachtage/ Workshops Schule-Jugendarbeit
2. Projektforderung fur AG-Angebote

II. Wo wollen wir hin?

1. Qualitatsentwicklung Kl. 5-8 — jugendorientierte Ganztagsschule
2. Ausbau Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

3. Modulkoffer

gemeinsamer Jugendhilfe-/ Schul- und Sportausschuss, 21. Februar 2019 Hansestadt LUBECK =



Modulare Struktur des Ganztags in der SEK | Klasse 5-8

Basis-Versorgung Kooperationspartner

Mittagsfreizeit OGS-Trager/ Jugendarbeit
Hausaufgaben/ Lernzeiten Schule/ Honorarkréfte
AG-Angebote OGS-Trager/ Vereine etc.
Schdlerclubs KI. 5-6 OGS-Trager

g [
Lernforderung VHS
Zusatzmodule in Kooperation mit aul3erschulischen
Partnern
Méadchen-/ Jungengruppe Jugend-/ Schulsozialarbeit
Partizipationsprojekte/ offene Angebote/ JuLeiCa Jugendarbeit
Bewerbungstraining/ Coaching Jobcenter/ JBA

gemeinsamer Jugendhilfe-/ Schul- und Sportausschuss, 21. Februar 2019 Hansestadt LUBECK =




Ganztag an Schule

In der Sekundarstufe I/ Forderzentren Klasse 5-8
* Der Modulkoffer beinhaltet ...

» Kontaktdaten zu Anbietern/ Kooperationspartner: z.B. Schulsozial- und
Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, VHS, Jobcenter,
Jugendberufsagentur, Lesementoren, Museen, Vereine (v.a. Sport-),
Frauennotruf und weitere ...

> Best-practise Beispiele

« Exkurs: Initiative zum Sozialen Lernen

» Ziel: Forderung des Sozialen Lernens in Schule zur Verbesserung des

Klassen- und Schulklimas fir alle in Schule Beteiligte

» Jahrgangsbezogene Programme, z.B. soziales Kompetenztraining,

Gesundheitsforderunqg, Medienkompetenz, Teambuildung ...

gemeinsamer Jugendhilfe-/ Schul- und Sportausschuss, 21. Februar 2019 Hansestadt L["]BECK =



Angebote des FB Kultur und Bildung fur
Schuler*innen

Stand Januar 2019

4.401 4.510 4.041 4513
Bereich Schule und Bereich Familienhilfen Finanzielle Férderung Bereich Jugendarbeit
Sport Kindertagesbetreuung
sanztag an Schule s=oZiale Gruppen an Schule s Tagespflege fur Schulkinder sl<ooperation mit Schulen im
sProjektfarderung SEK | sTagesgruppe an Schule s Horthetreuung Ganztag
sTeilhabe im Ganztag e TALEMNT shittagsireizeiten im
s Schulsozialarbeit varbindichen Ganztag
s Zchulassistenz (Tell des In Kooperation mit sl ounge HMS
| — Fools) In Kooperation mit shodule Soziales Lernen
s|nvestive und sachliche 4.511
2.500
Ausstatiung Bereich Stadtische
*Bildungsfonds Soziale Sicherung Kindertagesstatten
s| — Pool s Horthetreuung

In Kooperation mit
4.403
VHS

o ernforderung an Schule

gemeinsamer Jugendhilfe-/ Schul- und Sportausschuss, 21. Februar 2019 Hansestadt L["]BECK =




Hansestadt Lubeck
Fachbereich 4: Kultur und Bildung
Bereich 4.401.4: Schule und Sport

Sonja Rieper
Tel.: 122 - 4014
sonja.rieper@luebeck.de

Petra Albrecht
Tel.: 122 - 7542
petra.albrecht@Iluebeck.de

Renate Heidig
Tel.: 122 — 5701
renate.heidig@luebeck.de

Klaus-Peter Jirgensen
Tel.: 122 — 7562
klaus-peter.jlirgensen@luebeck.de
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Ganztag an Schule

IN VIA
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Schulertreff Muhlenweg-Schule

- Offene Ganztagsschule -



Ganztag an Schule ég
Agenda IN VIA

1. Rahmenbedingungen

- AuRerer Rahmen

- Raumlichkeiten

- ZDF: Zahlen — Daten- Fakten

2. Padagogische Arbeit

- Grundlage

- Ziele

- Inhalte /Schwerpunkte

3. Kooperationspartner

4. Der Tag in der OGS
- AG-Angebote

5. Jahresthemen
- 2018: Hanse und Mittelalter

- 2019: ,,LITERATOUR" und , Natur pur!“
6. Expertenmeinungen: Was sagen die Kinder?

7. Anhang: WIR sind ... Die Kinder stellen sich vor.

21.02.2019 | IN VIA Libeck e.V. | Claudia Berndt




Schulertreff Muhlenweg-Schule ég
AuBere Rahmenbedingungen IN VIA
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Muhlenweg-Schule
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Schulhof

21.02.2019 | IN VIA Lubeck e.V. | Claudia Berndt



Schulertreff Muhlenweg-Schule ég
Raumlichkeiten IN VIA

Flr Hausaufgaben:

,Rom*

,Berlin®

21.02.2019 | IN VIA Lubeck e.V. | Claudia Berndt




Schulertreff Muhlenweg-Schule §§
Raumlichkeiten IN VIA

Lese-Club

21.02.2019 | IN VIA Lubeck e.V. | Claudia Berndt



Schiilertreff Muhlenweg-Schule
Das ,,schwarze” Brett

21.02.2019 | IN VIA Libeck e.V. | Claudia Berndt



Schilertreff Muhlenweg-Schule ég

/DF: Zahlen, Daten, Fakten IN VIA
Schiilerlnnen Mitarbeiterlnnen
75 Kinder 1 Diplom-Padagogin

3 Erzieherinnen

45 Madchen 1 Sozialpiddagogische Assistentin

30 Jungen

1 MA als Hausaufgabenbetreuerin

57 % Kinder mit Migrationshintergrund
1 Mensakraft

67 % Kinder erhalten Forderung aus BiFo
28 % Kinder sind DaZ-Kinder
1 MA in einer Arbeitsgelegenheit
3 Ganztagsgruppen
1 Ganztagsgruppe Plus 9 Honorarkrafte fur AG-Angebote

e

7 ~ \/ " N/

21.02.2019 | IN VIA Libeck e.V. | Claudia Berndt



Schilertreff Muhlenweg-Schule ég
Grundlage der padagogischen Arbeit IN VIA

,Erfolgreich starten.
Leitlinien zum Bildungsauftrag
in Kindertageseinrichtungen”

Herausgegeben vom Ministerium
fur Soziales, Gesundheit,

Familie und Gleichstellung

des Landes Schleswig-Holstein.

21.02.2019 | IN VIA Libeck e.V. | Claudia Berndt



Schilertreff Muhlenweg-Schule ég

Ziele der padagogischen Arbeit IN VIA
ZIELE INHALTE
Selbstkompetenz - Resilienz
Fahigkeit zu selbstandigem Fihlen, Denken, - Selbstwirksamkeitstiberzeugung
Werten und Handeln. - Selbstbewusstsein und Leistungsbereitschaft
Sozialkompetenz - Kommunikationsfahigkeit
Fahigkeit, eigene Bedulrfnisse und Bedirfnisse - Toleranz und Solidaritat
anderer wahrnehmen und in Beziehung - Verantwortungsbereitschaft
setzen. - Kritikfahigkeit
Sachkompetenz
Vermittlung von Fertigkeiten, Kbnnen und - Sprachkompetenz
Wissen durch Beschaftigung mit Sachthemen - Sach- und Allgemeinwissen

in allen Bildungsbereichen.

Lernmethodische Kompetenz

,Lernen lernen” - Neugier
Was mache ich, wenn ich etwas nicht weil - Forschergeist
oder kann? - Ressourcennutzung

21.02.2019 | IN VIA Libeck e.V. | Claudia Berndt



Schilertreff Muhlenweg-Schule %5
Schwerpunkte der padagogischen Arbeit IN VIA

* Korper, Bewegung und Gesundheit
. *  Naturwissenschaft und Technik
Blldung * Sprache, Kultur und Gesellschaft
*  Musisch-asthetische Bildung und Medien

e Kinderkonferenzen

. . . * Mitbestimmung der Kinder bei der
Partizipation Gestaltung des Tagesablaufs und
Betreuungsinhalten

*  Ubernahme von Verantwortung in kleinen
Aufgabenfeldern

» ,Deckel gegen Polio”

Gesellschaftliches »  Angebot von Kinder AGs
* Pflanzung einer Streublumenwiese und
Engagement Bauen von Bienenhotels

* Servicelearning

Starken starken * Ich kann was!

21.02.2019 | IN VIA Libeck e.V. | Claudia Berndt



Schilertreff Muhlenweg-Schule
Unsere Kooperationspartner

Interne Kooperationspartner
- Schulleitung

- Schulsozialarbeit

- Eltern

Externe Kooperationspartner

- Forderverein fur Libecker Kinder
- Inner Wheel Club Liibeck

- Kreishandballverband

- Rotaryclub Libeck-Holstentor

- VfB Libeck

- Gepl. Jugendfreizeitheim Moisling

Vernetzung

- AKKinder und Jugendliche in Moisling
- Stadtteilkonferenz

- BGS Schule Niendorf

21.02.2019 | IN VIA Lubeck e.V. | Claudia Berndt
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Unser Tagesablauf IN VIA

21.02.2019 | IN VIA Lubeck e.V. | Claudia Berndt
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AG-Angebote im 2. Halbjahr 2018/2019 IN VIA
A Angebot_ | asse1 | asse2 |Kasse3 |Kassed

Hausaufgaben Taglich Taglich Taglich Taglich
Bodyfit J. 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo
Chillen & Schmokern  1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo
FuBball 2x/Wo 2x/Wo 2x/Wo 2x/Wo
Gitarre 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo
Kunst 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo
Modeatelier 1x/Wo 1x/Wo .J. .J.

Tanzen 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo
Kreativwerkstatt 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo
Handball 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo
Holzwerkstatt 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo
The English-Club J. 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo
Wolle & Co. J. .J. 1x/Wo 1x/Wo
Yoga fur Kids 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo 1x/Wo
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Jahresthema im Schuljahr 2017/2018 é%
Die Hanse und das Mittelalter IN VIA

- Koggen — Die LKWs der Meere

- Wer war Klaus Stortebecker?

- Segeltorn auf der , Lisa von Liibeck”

- Skorbut!

- Zeitreise durch die Geschichte der Hanse
- Mittelalterliche Stadtrallye i. d. Hansestadt Liibeck
- Hanseatischer Kaufmann

- Mittelalterliches Geschirr basteln

- Amulette und Achterstiicke

- Spielen wie im Mittelalter

- Bogenschiellen

- Die mittelalterliche Baukunst

- Buntglasfenster basteln

- Besuch im Holstentormuseum

- Tagesfahrt in die Hansestadt Hamburg

- Besuch des Deutschen Salz-Museums in der

Hansesestadt Liineburg

- Simple Science : Salzkristalle zlichten

21.02.2019 | IN VIA Libeck e.V. | Claudia Berndt




Die Hanse und das Mittelalter @g
Impressionen aus dem Projekt IN VIA

Handel in Lubeck Segeltorn ,Lisa von Libeck” ,Der Geldbeutel des Kaufmanns*“

21.02.2019 | IN VIA Lubeck e.V. | Claudia Berndt
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LITERATOUR INVIA

Mein Buch!

- Kinder stellen eigenen (Bilder-)Blicher zu
lhren Lieblingsthemen her.

- Stellen Ihr Buch den anderen Kindern vor.

LiteraTOUR in Liibeck
- Ausflug in die Stadtteilbibliothek
Jedes Kind bekommt einen Leseausweis.

- Ausflug in Bibliothek in der Innenstadt mit
Fihrung.

- Besuch einer Buchhandlung

LITERAToOUR kreativ
- Lesezeichen basteln

- Marchentag mit Marchenquiz
,Marchenaktivitaten”

21.02.2019 | IN VIA Lubeck e.V. | Claudia Berndt



2. Jahresthema 2019 ég
.

Der Natur auf der Spur!
Wir beobachten, erforschen, beschutzen. INVIA

Naturentdeckung damals und heute
- Wer war Alexander vom Humboldt?

- Was wussten die Menschen friher von der Tier-
und Pflanzenwelt in fernen Landern?

- Du als Naturforscher!
- Wir erstellen ein Naturbuch

- Hirschpirsch und anderen Tieren auf der Spur im
Museum in Liineburg

Expeditionen ins Tierreich
- Kontinente und lhre Tierwelt
- Expedition in den Tierpark Hagenbeck

- Entdeckungstour durch das Museum fiir Natur
und Umwelt in Libeck

Einheimische Flora und Fauna

- Ausbau des Schulgartens
- Heimische Wildtiere in M6llin beobachten
- Bau eines Bienenhotels

- Anlegen einer bienenfreundlichen
Wildblumenwiese u.v.m.
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Jahresthema 2019

Der Natur auf der Spur!

Unser
Schulgarten

Ein
RIESEN-Erfolg!

>

21.02.2019 | IN VIA Lubeck e.V. | Claudia Berndt



Schiilertreff Miihlenweg-Schule
Warum kommst Du gerne in die Betreuung?
Was konnen wir fur Dich noch besser machen?
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Schilertreff Miihlenweg-Schule S%%
Warum kommst Du gerne in die Betreuung? -
Was konnen wir fur Dich noch besser machen?

IN VIA
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Vielen Dank flir lhre Aufmerksamkeit!

IN VIA
Claudia Berndt Barbara Thomas
Geschaftsleitung IN VIA Libeck e.V. Leitung OGS Muhlenweg-Schule
IN VIA Libeck e.V. c/o Miihlenweg-Schule
Josephinenstralie 27 Moislinger Mihlenweg 56-58
23554 Lubeck 23560 Lubeck
Tel. 0451/48 06 39 40 Tel. 0451/122- 8 16 80
berndt@invia-luebeck.de thomas@invia-luebeck.de
www.invia-luebeck.de www.invia-luebeck.de

21.02.2019 | IN VIA Libeck e.V. | Claudia Berndt



Schilertreff Muhlenweg-Schule

WIR sind bunt — WIR sind vielfaltig — WIR stellen uns vor:

WIR Kinder des Schiilertreffs

IN VIA



&

IN VIA

Schiilertreff Mihlenweg-Schule

Wir sind Archaologen...
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Schilertreff Muhlenweg-Schule
... und Architekten.
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IN VIA

Schilertreff Muhlenweg-Schule

Wir sind Ornithologen...
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Schilertreff Muhlenweg-Schule
... Naturforscher...
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Schilertreff Muhlenweg-Schule \i
. : .. IN VIA
... und Gartner mit dem griinen Daumen!
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Schilertreff Muhlenweg-Schule

WIR sind grolSe Kiinstler und kleine Backer...
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Schiilertreff Mihlenweg-Schule

... Agyptologen...
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IN VIA

Schilertreff Muhlenweg-Schule

... talentierte Schmuckdesigner und Juweliere.
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Schilertreff Muhlenweg-Schule
WIR essen gerne zusammen...

IN VIA
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IN VIA

Schiilertreff Mihlenweg-Schule
... und machen auch mal eine Pause!
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Schilertreff Muhlenweg-Schule

: : ) . IN VIA
WIR sind engagiert und setzen uns flir andere ein.
80,000 ¢
DECKEL... ? .
Urkunde
5 -
Muhlemacq Schule ‘
o]

S @R

©
g \%FUR 460 LEg?EN

OHNE KINDERLAHMUNG!

AA“) e

Danke fiir diese Unterstiitzung!

in Deutschland

Oeckel drad e.V.
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Schilertreff Muhlenweg-Schule
IN VIA

WIR sind ein Team und WIR schmieden Plane...
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Schilertreff Muhlenweg-Schule

... fahren unerschrocken zur See
und fangen gefahrliche Seerauber!
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Schilertreff Muhlenweg-Schule

WIR lieben Malwettbewerbe...
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Schiilertreff Mihlenweg-Schule

... unseren wirklich grofen Laternenumzug im Herbst...
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Schilertreff Muhlenweg-Schule

... die Natur und naturlich auch die Kultur.
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Schilertreff Muhlenweg-Schule
And — last but not least - WE love our MWS!
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Schiilertreff Mihlenweg-Schule
IN VIA

Dirfen wir lhnen noch mehr von uns erzahlen?

* Vielleicht, was wir noch so alles
kdnnen?

e (Oder was wir sonst so an tollen
Sachen machen?

* Vielleicht wollen Sie einen Kakao
mit uns trinken? Und uns dabei
etwas Spannendes vorlesen?

e Dann kommen Sie uns doch
einfach mal besuchen. Sie sind
herzlich eingeladen.

Frau Thomas verabredet gerne einen
Termin mit lhnen.

Wir freuen uns auf Sie!

21.02.2019 | IN VIA Libeck e.V. | Claudia Berndt
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IN VIA

Schilertreff Muhlenweg-Schule
DANKE fiirs Zugucken!

Sagen die Kinder des Schiilertreffs.



JUGENDRING )

Konzept ,,Kommunalpolitisches Praktikum®

Einleitung

Viele der Ideen und Vorschlage zur Umsetzung dieses Projektes stammen aus einem Artikel von
Hans Joachim Stockschlager! in der Publikation ,Politische Bildung in Bewegung — Neue
Lernformen  der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung WOCHENSCHAU Verlag,
Schwalbach 1995%. Stockschlager hat darin bereits 1993 festgestellt, was sich seitdem aus Sicht
des Lubecker Jugendringes nur wenig verbessert hat. Zwar sind in Schleswig-Holstein und damit in
Lubeck mit der Anderung des § 47 f der Gemeindeordnung die gesetzlichen Voraussetzungen
geschaffen worden Kinder- und Jugendliche an allen relevanten Planungen und Entscheidungen zu
beteiligen, wie diese Beteiligung aussehen soll wird in den Kommunen entschieden.

Ein kommunalpolitisches Engagement entsteht aus keiner dieser Beteiligungsverfahren. Nicht nur
der Lubecker Jugendring muss erfahren, dass immer weniger Jugendliche oder junge Erwachsene
bereit sind sich kommunalpolitisch zu engagieren. Auch die parteipolitisch gebundenen
Jugendorganisationen leiden nicht nur in Libeck unter zuriickgehendem Engagement.

Trager
Libecker Jugendring e.V.

Erwinschte Kooperationspartner

Lubecker Schulen

SPD - Fraktion in der Lubecker Burgerschaft

CDU - Fraktion in der Lubecker Burgerschaft

Fraktion Bindnis 90 — Die Grinen in der Libecker Burgerschaft
Fraktion ,Die Unabhéngigen® in der Lubecker Birgerschaft
F.D.P. — Fraktion in der Lubecker Birgerschaft

Fraktion ,Freie Wahler-GAL" in der Lubecker Birgerschaft
Fraktion ,Die Linke“ in der Libecker Blrgerschaft
Fraktionsloses Mitglied der Blrgerschaft der BfL
Hansestadt Liibeck

Stadtprasident

Biro der Burgerschaft

Ausgangslage

.Nicht erst seit den neunziger Jahren ist in der politischen Bildung ,Politikverdrossenheit® zu spiren.
Sie war unter den Jugendlichen schon lange zu bemerken; die Ablehnung von Parteien galt bereits
Ende der siebziger Jahre als schick.“ Mit diesen Worten beginnt der Aufsatz von Stockschlager. An
der Tatsache hat sich bis heute nichts verandert. Auch heute empfindet die Mehrheit der
Jugendlichen Politik als lebensfern und fremdbestimmt. ,Politik ist etwas Schlechtes, etwas
Unpersonliches, etwas, was die personliche Macht Ubersteigt.” (ebd. S. 140) Der Libecker
Jugendring hat die wichtige Aufgabe ,Zu Fragen der Jugendpolitik und des Jugendrechts Stellung
zu nehmen und dabei eigene Vorstellungen zu entwickeln.” (Satzung des Libecker Jugendringes
e.V.). Fur diese Arbeit, die dem Libecker Jugendring ermdglicht drei sachkundige Birgerinnen und
Birger in den Jugendhilfeausschuss zu entsenden, wird es immer schwieriger innerhalb der
Jugendverbande Personen zu finden, die bereit sind sich fir die Interessen der Kinder und
Jugendlichen in Libeck Uberparteilich einzusetzen. Dabei gibt es viele Gestaltungsmoglichkeiten
innerhalb der Gremien der Hansestadt Lubeck. Stockschlager drickt es so aus: ,Es gibt fur jeden
Birger in einer Demokratie die Chance fiir ein personliches Erfolgserlebnis. Politik fangt beim
einzelnen Menschen an — dort, wo er sich am besten auskennt. Dort wo er ernst genommen wird.
Dies gelingt in der Regel nicht auf der Ebene der Welt-, Bundes- oder Landespolitik. Am besten

! Hans Joachim Stockschlager ist Referent und Dozent bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Der Schwerpunkt seiner
Tatigkeit liegt auf dem Thema Extremismus, insbesondere Rechtsextremismus. Haufig besucht er Schulen und diskutiert
mit Jugendlichen.



JUGENDRING )

kenne ich mich in meiner Nachbarschaft, in meiner Stadt aus. Hier weil3 ich, was gut oder schlecht
ist, weil3, woflr ich mich einsetzen und wogegen ich mich wehren will.“ (S. 141)

Dazu kommt die Tatsache, dass Kommunalpolitik in den Schulen kaum stattfindet. Mindestens
erfahren die stadtischen Gremien sehr wenig Uber Aktivitdten der Schulen in diesem Bereich.

Ziele
Lernziele des Projektes
Die Jugendlichen sollen erfahren
- dass mit ein wenig Wissen und Engagement politisch etwas bewegt werden kann,
- dass die parlamentarische Demokratie es jedem Einzelnen ermdglicht, sich bei der
Gestaltung seines Lebensumfeldes zu beteiligen und mit zu entscheiden,
- dass die Komplexitat kommunalpolitischer Entscheidung zwar grof3 ist, aber dennoch auch
von nicht entsprechend ausgebildeten Birgerinnen und Birgern durchschaut werden kann,
- dass insbesondere ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen und —politiker eine sehr wichtige
Aufgabe Ubernommen haben, die Respekt und Anerkennung verdient.

Sie sollen dartiber hinaus lernen
- was die rechtlichen Grundlagen der Kommunalpolitik sind,
- wie eine Kommune in Schleswig-Holstein organisiert ist,
- welche Daten und Fakten in der Schul-, Kinder- und Jugendpolitik in Libeck von Bedeutung
sind,
- welche die besonderen Problemfelder in der aktuellen Kommunalpolitik sind,
- welche Strategien es gibt, sich in die Politik einzumischen und
- welche Vorurteile gegeniiber Kommunalpolitik es gibt und wie man sie abbauen kann.

Sie sollen auRerdem kennenlernen
- wie Politik vor Ort funktioniert,
- wer Politik in Lubeck reprasentiert und
- welche Personlichkeiten sich dahinter verbergen.

Sie sollen auch den Ort und die Atmosphére politischer Entscheidungen erleben.

Zielgruppe

Das kommunalpolitische Praktikum ist offen fur Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren aus den
unterschiedlichsten schulischen Zusammenhangen. Die Kooperation mit verschiedenen Schulen ist
ein zentraler Punkt bei der Umsetzung, da der Transfer der Lerninhalte in die Schulen wichtig ist fur
eine breite und nachhaltige Wirkung des Projektes.

Alle entsprechenden Liibecker Schulen sollen als Kooperationspartner angefragt werden.

Inhalte und Methoden

Die praktische Umsetzung soll in enger Kooperation mit den Schulen und den Partnern geplant und
durchgefiihrt werden. Dabei sollen die Schillerinnen und Schiler intensiv beteiligt werden. Folgende
Module bilden ein Rahmen fur die weitere Ausgestaltung:

- Workshop ,Was ist und wer macht Kommunalpolitik ?*

- Workshop ,Wie werde ich Mitglied der Libecker Birgerschaft?

- Workshop ,Jugendhilfeausschuss und andere Ausschusse!

- Workshop ,Die Burgerschaft"

- Planspiel ,Eine Entscheidung — Von der Idee bis zum Beschluss®
- Gespréachskreise mit Kommunalpolitikern

- Bewertungs- und Reflexionsrunden

Lubeck, 18.2.2019

Anlage: Musterwochenplan




kommunalpolitisches Praktikum

des Libecker Jugendringes e. V.

JUGENDRING ’

14.01.2019 Rathaus

15.01.2019 Rathaus

16.01.2019 Rathaus

17.01.2019 Rathaus

18.01.2019 Birgerschaftssaal

09:00 BegriBung, Gemeinsamer Start Gemeinsamer Start Gemeinsamer Start Vorbereitung Planspiel
Organisatorisches,
Kennenlernen Vorbereitung Planspiel 9:30 Uhr: 4. Gesprach 9:30 Uhr: 7. Gesprach
09:30 Wabhlverfahren, 1. Gesprach Vorbereitung Planspiel Vorbereitung Planspiel Vorbereitung Planspiel
Ausschussbesetzungen,
Aufsichtsrate,
Verwaltungsstruktur
10:30 Anschliefender Rundgang 11:30 Uhr: 2. Gesprach 5. Gesprach 8. Gesprach Pause
durch das Rathaus
Themeneinstieg 1
12:00 Pause 12:30 Uhr Pause 12:30 Uhr Pause Pause Planspiel
Blirgerschaftssitzung +
13:00 Themeneinstieg 2 3. Gesprach 13:30 Uhr Vorbereitung auf Vorbereitung Planspiel Abschlussauswertung
Gesprache mit politischen
Vertreterinnen
13:30 | Vorbereitung auf Gesprache | Vorbereitung auf Gesprache 6. Gesprach 9. Gesprach
mit politischen mit politischen
Vertreterinnen Vertreterinnen
14:00 Ende Ende Ende Ende




kommunalpolitisches Praktikum ﬂ
des Lubecker Jugendringes e. V. JUGENDRING



	Anlage  2 Niederschrift gemeinsamer Ausschuss_ 5. Sitzung SSpA am 21.02.2019_öffent. Teil
	Anlage  3 Anlage 1 - Anschreiben SchülerInnenhaushalt.doc
	Anlage  4 Anlage 2 - Bericht Umsetzung Schulassistenz
	Anlage  5 Anlage 3 - Präsentation - Ganztag Februar 2019 (Frau Rieper)
	Anlage  6 Anlage 4 - Präsentation - Ganztag an Schule 2019.02.21 ENDFASSUNG ohne Anhang (IN VIA)
	Anlage  7 Anlage 5 - Präsentation - Schülertreff Mühlenweg-Schule (IN VIA)
	Anlage  8 Anlage 6 - Konzeptskizze KPP aktualisiert 2019 (Lübecker Jugendring)
	Anlage  9 Anlage 7 - SeminarplanMuster2019 (Lübecker Jugendring)

